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VORWORT

Die Abteilung Eigenlegislative (ELeg) des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport gibt
„Wehrrechtliche Textausgaben“ über die für die militärische Landesverteidigung relevanten Gesetze
und  Verordnungen  heraus.  Diese  Textausgaben  ermöglichen  die  Information  über  den  aktuellen
Rechtsbestand und sollen darüber hinaus auch als Arbeitsbehelfe dienen.
In  den  vorliegenden  Rechtstexten  sind  Hinweise  auf  allfällige  Novellen  in  kursiv  geschriebenen
Klammerausdrücken  angeführt.  Die  einer  Textstelle  unmittelbar  angefügten  Klammerausdrücke
beziehen sich nur auf den jeweils vorangehenden Text. Klammerausdrücke am Ende eines Paragrafen
in  der  Mitte  einer  Zeile  deuten  an,  dass  der  gesamte  Paragraf  neu  gefasst  worden  ist.  Da  die
Klammerausdrücke  kein  Bestandteil  des  jeweiligen  Rechtstextes  sind,  bleiben  sie  bei  Zitierungen
unberücksichtigt.
Für  die  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  der  Rechtstexte  wird  keine  Haftung  übernommen;  es  ist
ausschließlich  der  Wortlaut  im  Bundesgesetzblatt  oder  in  anderen  Publikationsorganen
ausschlaggebend.

INHALTSVERZEICHNIS

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (Auszug)  1

Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, über die allgemeinen Rechte der
Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder (Auszug)  6

Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs  7

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Auszug)  8

Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, durch das gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet
werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll
enthalten sind (Auszug) 13

Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe (Auszug) 14

Bundesverfassungsgesetz vom 27. November 1984
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über den Schutz der persönlichen Freiheit 16

Zivildienstgesetz 1986 (Auszug) 19



- 3 -

Bundesgesetz über die Errichtung eines Nationalen Sicherheitsrates 26

Verordnung der Bundesregierung, mit der die Geschäftsordnung des
Nationalen Sicherheitsrates erlassen wird 29

Einsatzzulagengesetz 31

Militärberufsförderungsgesetz 2004 34

Bundesministeriengesetz 1986 (Auszug) 38

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
BGBl. Nr. 1/1930
(Auszug)

(. . .)

Artikel 7. (1) Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes,
des  Standes,  der  Klasse  und  des  Bekenntnisses  sind  ausgeschlossen.  Niemand  darf  wegen  seiner
Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die
Gleichbehandlung von Behinderten  und nichtbehinderten  Menschen  in  allen  Bereichen  des  täglichen
Lebens zu gewährleisten.  (BGBl. I Nr. 87/1997, Z 1, ab 14.8.1997; BGBl. I Nr. 100/2003, Art. 1 Z 1, ab
1.1.2004)

(2) Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann und
Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere
durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind zulässig.  (BGBl. I  Nr. 68/1998, Z 1, ab
16.5.1998)

(3)  Amtsbezeichnungen  können  in  der  Form  verwendet  werden,  die  das  Geschlecht  des
Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. Gleiches gilt für Titel, akademische Grade
und Berufsbezeichnungen. (BGBl. I Nr. 68/1998, Z 1, ab 16.5.1998)

(4)  Den  öffentlichen  Bediensteten,  einschließlich  der  Angehörigen  des  Bundesheeres,  ist  die
ungeschmälerte  Ausübung ihrer  politischen  Rechte gewährleistet.  (BGBl.  Nr. 444/1974,  Art. I  Z 1,  ab
1.1.1975; BGBl. I Nr. 68/1998, Z 1, ab 16.5.1998)

(. . .)

Artikel 9.  (1)  Die  allgemein  anerkannten  Regeln  des  Völkerrechtes  gelten  als  Bestandteile  des
Bundesrechtes. (BGBl. Nr. 350/1981, Art. I Z 2, ab 1.8.1981)

(2) Durch Gesetz oder durch einen gemäß Art. 50 Abs. 1 genehmigten Staatsvertrag können einzelne
Hoheitsrechte auf andere Staaten oder zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen werden. In gleicher
Weise  können die  Tätigkeit  von  Organen anderer  Staaten  oder  zwischenstaatlicher  Einrichtungen im
Inland und die Tätigkeit österreichischer Organe im Ausland geregelt sowie die Übertragung einzelner
Hoheitsrechte  anderer  Staaten  oder  zwischenstaatlicher  Einrichtungen  auf  österreichische  Organe
vorgesehen  werden.  Dabei  kann  auch  vorgesehen  werden,  dass  österreichische  Organe  der
Weisungsbefugnis  der  Organe anderer  Staaten  oder  zwischenstaatlicher  Einrichtungen oder  diese  der
Weisungsbefugnis  österreichischer  Organe  unterstellt  werden.  (BGBl. I  Nr. 2/2008,  Art. 1  Z 3,  ab
1.1.2008)

Artikel 9a.  (1) Österreich bekennt sich zur umfassenden Landesverteidigung. Ihre Aufgabe ist es,
die Unabhängigkeit nach außen sowie die Unverletzlichkeit und Einheit des Bundesgebietes zu bewahren,
insbesondere zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der immerwährenden Neutralität. Hiebei sind auch
die verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihre Handlungsfähigkeit sowie die demokratischen Freiheiten
der  Einwohner  vor  gewaltsamen  Angriffen  von  außen  zu  schützen  und  zu  verteidigen.  (BGBl.
Nr. 368/1975, Art. I Z 1, ab 9.7.1975)

(2) Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die militärische, die geistige, die zivile und die
wirtschaftliche Landesverteidigung. (BGBl. Nr. 368/1975, Art. I Z 1, ab 9.7.1975)
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(3) Jeder männliche Staatsbürger ist wehrpflichtig. Staatsbürgerinnen können freiwillig Dienst im
Bundesheer  als  Soldatinnen  leisten  und  haben  das  Recht,  diesen  Dienst  zu  beenden.  (BGBl. I
Nr. 106/2005, Art. 1 Z 1, ab 1.1.2006)

(4) Wer die Erfüllung der Wehrpflicht aus Gewissensgründen verweigert und hievon befreit wird, hat
die Pflicht, einen Ersatzdienst (Zivildienst) zu leisten. (BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 1 Z 1, ab 1.1.2006)

(. . .)

Artikel 10.  (1)  Bundessache  ist  die  Gesetzgebung  und  die  Vollziehung  in  folgenden
Angelegenheiten:

(. . .)

15.  militärische  Angelegenheiten;  Angelegenheiten  des  Zivildienstes;
Kriegsschadenangelegenheiten;  Fürsorge für  Kriegsgräber;  aus  Anlass  eines Krieges oder im Gefolge
eines  solchen  zur  Sicherung  der  einheitlichen  Führung  der  Wirtschaft  notwendig  erscheinende
Maßnahmen, insbesondere auch hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Bedarfsgegenständen;
(BGBl. I Nr. 100/2003, Art. 1 Z 49, ab 1.1.2004; BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 1 Z 2, ab 1.1.2006;BGBl. I
Nr. 59/2013, Art. 1 Z 2, ab 1.5.2013)

16.  Einrichtung  der  Bundesbehörden  und  sonstigen  Bundesämter;  Dienstrecht  und
Personalvertretungsrecht der Bundesbediensteten; (BGBl. Nr. 444/1974, Art. I Z 5, ab 1.1.1975)

(. . .)

Artikel 20. (1) Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder führen nach den
Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe, ernannte berufsmäßige Organe oder vertraglich
bestellte Organe die Verwaltung. Sie sind den ihnen vorgesetzten Organen für ihre amtliche Tätigkeit
verantwortlich und, soweit in Gesetzen gemäß Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist, an deren Weisungen
gebunden. Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung
entweder  von  einem  unzuständigen  Organ  erteilt  wurde  oder  die  Befolgung  gegen  strafgesetzliche
Vorschriften verstoßen würde. (BGBl. I Nr. 2/2008, Art. 1 Z 9, ab 1.1.2008)

(2) Durch Gesetz können Organe
1. zur sachverständigen Prüfung,
2. zur Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
3. mit Schieds-, Vermittlungs- und Interessenvertretungsaufgaben,
4. zur Sicherung des Wettbewerbs und zur Durchführung der Wirtschaftsaufsicht,
5. zur Aufsicht und Regulierung elektronischer Medien und zur Förderung der Medien,
6. zur Durchführung einzelner Angelegenheiten des Dienst- und Disziplinarrechts,
7. zur Durchführung und Leitung von Wahlen, oder,
8. soweit dies nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union geboten ist,

von  der  Bindung  an  Weisungen  der  ihnen  vorgesetzten  Organe  freigestellt  werden.  Durch
Landesverfassungsgesetz können weitere Kategorien weisungsfreier Organe geschaffen werden. Durch
Gesetz ist ein der Aufgabe des weisungsfreien Organs angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe
vorzusehen, zumindest das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der weisungsfreien
Organe zu unterrichten, und – soweit es sich nicht um Organe gemäß den Z 2, 5 und 8 handelt – das
Recht,  weisungsfreie  Organe  aus  wichtigem  Grund  abzuberufen.  (BGBl. I  Nr. 2/2008,  Art. 1  Z 9,  ab
1.1.2008; BGBl. I Nr. 50/2010, Art. 1 Z 1 und 2, ab 1.10.2010; BGBl. I Nr. 51/2012, Art. 1 Z 14 bis 16, ab
1.1.2014)

(. . .)

Artikel 23j. (1)  Österreich  wirkt  an  der  Gemeinsamen  Außen-  und  Sicherheitspolitik  der
Europäischen Union auf Grund des Titels V Kapitel 1 und 2 des Vertrags über die Europäische Union in
der Fassung des Vertrags von Lissabon mit, der in Art. 3 Abs. 5 und in Art. 21 Abs. 1 insbesondere die
Wahrung beziehungsweise Achtung der  Grundsätze der  Charta der  Vereinten Nationen vorsieht.  Dies
schließt die Mitwirkung an Aufgaben gemäß Art. 43 Abs. 1 dieses Vertrags sowie an Maßnahmen ein, mit
denen  die  Wirtschafts-  und  Finanzbeziehungen  zu  einem  oder  mehreren  Drittländern  ausgesetzt,
eingeschränkt  oder  vollständig  eingestellt  werden.  Auf  Beschlüsse  des  Europäischen  Rates  über  eine
gemeinsame Verteidigung ist Art. 50 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

(2) Für Beschlüsse im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen
Union auf Grund des Titels V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des
Vertrags von Lissabon gilt Art. 23e Abs. 3 sinngemäß.
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(3)  Bei  Beschlüssen  über  die  Einleitung  einer  Mission  außerhalb  der  Europäischen  Union,  die
Aufgaben  der  militärischen  Beratung  und  Unterstützung,  Aufgaben  der  Konfliktverhütung  und  der
Erhaltung des Friedens oder Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden
schaffender Maßnahmen und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten umfasst, sowie bei
Beschlüssen gemäß Art. 42 Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des Vertrags
von  Lissabon  betreffend  die  schrittweise  Festlegung  einer  gemeinsamen  Verteidigungspolitik  ist  das
Stimmrecht im Einvernehmen zwischen dem Bundeskanzler und dem für auswärtige Angelegenheiten
zuständigen Bundesminister auszuüben.

(4)  Eine Zustimmung zu  Maßnahmen gemäß Abs. 3  darf,  wenn der  zu fassende Beschluss  eine
Verpflichtung Österreichs zur Entsendung von Einheiten oder einzelnen Personen bewirken würde, nur
unter  dem  Vorbehalt  gegeben  werden,  dass  es  diesbezüglich  noch  der  Durchführung  des  für  die
Entsendung von Einheiten oder einzelnen Personen in das Ausland verfassungsrechtlich vorgesehenen
Verfahrens bedarf.

(BGBl. I Nr. 57/2010, Art. 1 Z 5, ab 1.8.2010)

(. . .)

Artikel 38.  Der  Nationalrat  und  der  Bundesrat  treten  als  Bundesversammlung  in  gemeinsamer
öffentlicher  Sitzung  zur  Angelobung  des  Bundespräsidenten,  ferner  zur  Beschlussfassung  über  eine
Kriegserklärung am Sitz des Nationalrates zusammen. (BGBl. I Nr. 100/2003, Art. 1 Z 49, ab 1.1.2004)

(. . .)

Artikel 40. (. . .)

(2)  Die Beschlüsse der  Bundesversammlung über eine Kriegserklärung sind vom Bundeskanzler
amtlich kundzumachen.

(. . .)

Artikel 51. (. . .)

(7) Die Obergrenzen des Abs. 6 Z 1 und 2 können in folgenden Fällen überschritten werden:
1. Bei Gefahr im Verzug dürfen auf Grund einer Verordnung der Bundesregierung im 

Einvernehmen mit dem mit der Vorberatung von Bundesfinanzgesetzen betrauten Ausschuss des 
Nationalrates unvorhersehbare und unabweisbare zusätzliche Mittel im Ausmaß von höchstens 
2 vT der durch Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Summe an Mittelverwendungen geleistet 
werden, wenn die Bedeckung sichergestellt ist. Trifft der mit der Vorberatung von 
Bundesfinanzgesetzen betraute Ausschuss des Nationalrates innerhalb von zwei Wochen keine 
Entscheidung, so gilt das Einvernehmen als hergestellt.

2. Im Verteidigungsfall dürfen für Zwecke der umfassenden Landesverteidigung (Art. 9a) 
unabweisliche zusätzliche Mittel innerhalb eines Finanzjahres bis zur Höhe von insgesamt 10 vH
der durch Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Summe an Mittelverwendungen auf Grund einer 
Verordnung der Bundesregierung im Einvernehmen mit dem mit der Vorberatung von 
Bundesfinanzgesetzen betrauten Ausschuss des Nationalrates geleistet werden. Soweit die 
Bereitstellung solcher zusätzlicher Mittel nicht durch Mitteleinsparungen oder zusätzlich 
aufgebrachte Mittel sichergestellt werden kann, hat die Verordnung der Bundesregierung den 
Bundesminister für Finanzen zu ermächtigen, durch Eingehen oder Umwandlung von 
Finanzschulden für die erforderliche Mittelbereitstellung zu sorgen. (BGBl. I Nr. 1/2008, Art. 1 
Z 5, ab 1.1.2013)

(. . .)

Artikel 52a.  (1)  Zur  Überprüfung  von  Maßnahmen  zum  Schutz  der  verfassungsmäßigen
Einrichtungen  und  ihrer  Handlungsfähigkeit  sowie  von  nachrichtendienstlichen  Maßnahmen  zur
Sicherung der militärischen Landesverteidigung wählen die zuständigen Ausschüsse des Nationalrates je
einen  ständigen  Unterausschuss.  Jedem  Unterausschuss  muß  mindestens  ein  Mitglied  jeder  im
Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen Partei angehören.  (BGBl. I Nr. 100/2003, Art. 1 Z 49, ab
1.1.2004)

(2)  Die  ständigen  Unterausschüsse  sind  befugt,  von  den  zuständigen  Bundesministern  alle
einschlägigen Auskünfte und Einsicht in die einschlägigen Unterlagen zu verlangen. Dies gilt nicht für
Auskünfte und Unterlagen,  insbesondere über Quellen, deren Bekanntwerden die nationale Sicherheit
oder die Sicherheit von Menschen gefährden würde.
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(3)  Die  ständigen  Unterausschüsse  können  auch  außerhalb  der  Tagungen  des  Nationalrates
zusammentreten, wenn sich die Notwendigkeit hiezu ergibt.

(4) Nähere Bestimmungen trifft das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates.
(BGBl. Nr. 565/1991, Art. I Z 2, ab 1.5.1993)

(. . .)

Artikel 65. (1) Der Bundespräsident vertritt die Republik nach außen, empfängt und beglaubigt die
Gesandten,  genehmigt  die  Bestellung  der  fremden  Konsuln,  bestellt  die  konsularischen  Vertreter  der
Republik im Ausland und schließt die Staatsverträge ab. Er kann anlässlich des Abschlusses eines nicht
unter  Art. 50  fallenden  Staatsvertrages  oder  eines  Staatsvertrages  gemäß  Art. 16  Abs. 1,  der  weder
gesetzändernd  noch  gesetzesergänzend  ist,  anordnen,  dass  dieser  Staatsvertrag  durch  Erlassung  von
Verordnungen zu erfüllen ist.  (BGBl. Nr. 59/1964, Art. I Z 3, ab 7. 4. 1964; BGBl. Nr. 685/1988, Art. I
Z 13, ab 1.1.1989; BGBl. I Nr. 100/2003, Art. 1 Z 49, ab 1.1.2004)

(2) Weiter stehen ihm - außer den ihm nach anderen Bestimmungen dieser Verfassung übertragenen
Befugnissen - zu:

a) die Ernennung der Bundesbeamten, einschließlich der Offiziere, und der sonstigen 
Bundesfunktionäre, die Verleihung von Amtstiteln an solche; (BGBl. Nr. 444/1974, Art. I Z 24, 
ab 1.1.1975)

b) die Schaffung und Verleihung von Berufstiteln;
c) für Einzelfälle: die Begnadigung der von den Gerichten rechtskräftig Verurteilten, die Milderung 

und Umwandlung der von den Gerichten ausgesprochenen Strafen, die Nachsicht von 
Rechtsfolgen und die Tilgung von Verurteilungen im Gnadenweg, ferner die Niederschlagung des
strafgerichtlichen Verfahrens bei der von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlungen;

d) die Erklärung unehelicher Kinder zu ehelichen auf Ansuchen der Eltern.

(3)  Inwieweit  dem  Bundespräsidenten  außerdem  noch  Befugnisse  hinsichtlich  Gewährung  von
Ehrenrechten,  außerordentlichen Zuwendungen,  Zulagen und Versorgungsgenüssen,  Ernennungs-  oder
Bestätigungsrechten  und  sonstigen  Befugnissen  in  Personalangelegenheiten  zustehen,  bestimmen
besondere Gesetze.

(. . .)

Artikel 77. (. . .)

(2)  Die  Zahl  der  Bundesministerien,  ihr  Wirkungsbereich  und  ihre  Einrichtung  werden  durch
Bundesgesetz bestimmt.

(. . .)

Artikel 79.  (1)  Dem  Bundesheer  obliegt  die  militärische  Landesverteidigung.  Es  ist  nach  den
Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten. (BGBl. Nr. 341/1988, Art. 1 Z 4, ab 1.7.1988)

(2) Das  Bundesheer  ist,  soweit  die  gesetzmäßige  zivile  Gewalt  seine  Mitwirkung  in  Anspruch
nimmt, ferner bestimmt

1. auch über den Bereich der militärischen Landesverteidigung hinaus
a) zum Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie der

demokratischen Freiheiten der Einwohner 
b) zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren überhaupt;

2. zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfanges. 
(BGBl. Nr. 368/1975, Art. I Z 2, ab 9.7.1975)

(3) Weitere Aufgaben des Bundesheeres werden durch Bundesverfassungsgesetz geregelt. (BGBl.
Nr. 368/1975, Art. I Z 2, ab 9.7.1975)

(4) Welche Behörden und Organe die Mitwirkung des Bundesheeres zu den im Abs. 2 genannten
Zwecken unmittelbar in Anspruch nehmen können, bestimmt das Wehrgesetz. (BGBl. Nr. 368/1975, Art. I
Z 3, ab 9.7.1975; Kundmachung BGBl. I Nr. 194/1999, ab 4.9.1999)

(5) Selbständiges militärisches Einschreiten zu den im Abs. 2 genannten Zwecken ist nur zulässig,
wenn entweder die zuständigen Behörden durch höhere Gewalt außerstande gesetzt sind, das militärische
Einschreiten herbeizuführen, und bei weiterem Zuwarten ein nicht wieder gutzumachender Schaden für
die Allgemeinheit eintreten würde, oder wenn es sich um die Zurückweisung eines tätlichen Angriffes
oder  um  die  Beseitigung  eines  gewalttätigen  Widerstandes  handelt,  die  gegen  eine  Abteilung  des
Bundesheeres gerichtet sind. (BGBl. Nr. 368/1975, Art. I Z 3, ab 9.7.1975)
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Artikel 80. (1) Den Oberbefehl über das Bundesheer führt der Bundespräsident.

(2)  Soweit  nicht  nach  dem  Wehrgesetz  der  Bundespräsident  über  das  Heer  verfügt,  steht  die
Verfügung  dem  zuständigen  Bundesminister  innerhalb  der  ihm  von  der  Bundesregierung  erteilten
Ermächtigung zu.

(3) Die Befehlsgewalt über das Bundesheer übt der zuständige Bundesminister (Art. 76 Abs. 1) aus.

Artikel 81.  Durch  Bundesgesetz  wird  geregelt,  inwieweit  die  Länder  bei  der  Ergänzung,
Verpflegung und Unterbringung des Heeres und der Beistellung seiner sonstigen Erfordernisse mitwirken.

(. . .)

Artikel 84. Die Militärgerichtsbarkeit ist - außer für Kriegszeiten - aufgehoben.

(. . .)

Artikel 102.  (1)  Im  Bereich  der  Länder  üben  die  Vollziehung  des  Bundes,  soweit  nicht  eigene
Bundesbehörden  bestehen  (unmittelbare  Bundesverwaltung),  der  Landeshauptmann  und  die  ihm
unterstellten  Landesbehörden  aus  (mittelbare  Bundesverwaltung).  Soweit  in  Angelegenheiten,  die  in
mittelbarer  Bundesverwaltung  besorgt  werden,  Bundesbehörden  mit  der  Vollziehung  betraut  sind,
unterstehen diese Bundesbehörden in den betreffenden Angelegenheiten dem Landeshauptmann und sind
an dessen Weisungen (Art. 20 Abs. 1) gebunden; ob und inwieweit solche Bundesbehörden mit Akten der
Vollziehung  betraut  werden,  bestimmen  die  Bundesgesetze;  sie  dürfen,  soweit  es  sich  nicht  um die
Betrauung mit der Vollziehung von im Abs. 2 angeführten Angelegenheiten handelt, nur mit Zustimmung
der  beteiligten  Länder  kundgemacht  werden. (BGBl.  Nr. 444/1974,  Art. I  Z 29,  ab  1.1.1975;  BGBl. I
Nr. 8/1999, Z 1a, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 49/2012, Art. 1 Z 6, ab 1.9.2012)

(2)  Folgende  Angelegenheiten  können  im  Rahmen  des  verfassungsmäßig  festgestellten
Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden:
...... militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; ......

(. . .)

(5)  Wenn  in  einem Land in  Angelegenheiten  der  unmittelbaren  Bundesverwaltung die  sofortige
Erlassung von Maßnahmen zur Abwehr eines offenkundigen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für
die Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig wird, zu der die obersten Organe der Verwaltung des Bundes
wegen  höherer  Gewalt  dazu  nicht  in  der  Lage  sind,  hat  der  Landeshauptmann  an  deren  Stelle  die
Maßnahmen zu treffen. (BGBl. Nr. 490/1984, Art. I Z 11, ab 1.1.1985; BGBl. Nr. 565/1991, Art. I Z 7, ab
1.5.1993; BGBl. I Nr. 8/1999, Z 10, ab 1.1.1999).

(. . .)

Artikel 146. (1)  Die  Exekution  der  Erkenntnisse  des  Verfassungsgerichtshofes  nach  Art. 126a,
Art. 127c Z 1 und Art. 137 wird von den ordentlichen Gerichten durchgeführt. (BGBl. I Nr. 100/2003,
Art. 1 Z 36, ab 1.1.2004; BGBl. I Nr. 98/2010, Art. 1, Z 4, ab 1.1.2011)

(2)  Die  Exekution  der  übrigen  Erkenntnisse  des  Verfassungsgerichtshofes  liegt  dem
Bundespräsidenten  ob.  Sie  ist  nach  dessen  Weisungen  durch  die  nach  seinem  Ermessen  hiezu
beauftragten Organe des Bundes oder der Länder einschließlich des Bundesheeres durchzuführen. Der
Antrag auf Exekution solcher Erkenntnisse ist vom Verfassungsgerichtshof beim Bundespräsidenten zu
stellen. Die erwähnten Weisungen des Bundespräsidenten bedürfen, wenn es sich um Exekutionen gegen
den Bund oder gegen Bundesorgane handelt, keiner Gegenzeichnung nach Art. 67.

(. . .)
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Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im 
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder
RGBl. Nr. 142/1867
(Auszug)

(. . .)

Artikel 4.  (1)  Die  Freizügigkeit  der  Person  und  des  Vermögens  innerhalb  des  Staatsgebietes
unterliegt keiner Beschränkung.

(2) entfällt

(3) Die Freiheit der Auswanderung ist von Staatswegen nur durch die Wehrpflicht beschränkt.

(4) Abfahrtsgelder dürfen nur in Anwendung der Reziprozität erhoben werden.

(. . .)
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Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die
Neutralität Österreichs
BGBl. Nr. 211/1955

Artikel I.

(1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der
Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität.
Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen.

(2) Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen Bündnissen
beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiet nicht zulassen.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut.
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Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten
BGBl. Nr. 210/1958
(Auszug)

(. . .)

Artikel 1

Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

Die hohen Vertragschließenden Teile sichern allen ihrer Jurisdiktion unterstehenden Personen die in
Abschnitt I dieser Konvention niedergelegten Rechte und Freiheiten zu.

ABSCHNITT I
Rechte und Freiheiten

(BGBl. III Nr. 30/1998, Art. 2, ab 1.11.1998)

Artikel 2

Recht auf Leben
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1)  Das  Recht  jedes  Menschen  auf  das  Leben  wird  gesetzlich  geschützt.  Abgesehen  von  der
Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe
bedrohten  Verbrechens  ausgesprochen  worden  ist,  darf  eine  absichtliche  Tötung nicht  vorgenommen
werden.

(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:

a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung 
sicherzustellen;

b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß 
festgehaltenen Person zu verhindern;

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken.

Artikel 3

Verbot der Folter
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

Niemand  darf  der  Folter  oder  unmenschlicher  oder  erniedrigender  Strafe  oder  Behandlung
unterworfen werden.

Artikel 4

Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.

(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.

(3) Als „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne dieses Artikels gilt nicht:
a) jede Arbeit, die normalerweise von einer Person verlangt wird, die unter den von Artikel 5 der 

vorliegenden Konvention vorgesehenen Bedingungen in Haft gehalten oder bedingt freigelassen 
worden ist;

b) jede Dienstleistung militärischen Charakters, oder im Falle der Verweigerung aus 
Gewissensgründen in Ländern, wo diese als berechtigt anerkannt ist, eine sonstige an Stelle der 
militärischen Dienstpflicht tretende Dienstleistung;

c) jede Dienstleistung im Falle von Notständen und Katastrophen, die das Leben oder das Wohl der 
Gemeinschaft bedrohen;

d) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bürgerpflichten gehört.
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Artikel 5

Recht auf Freiheit und Sicherheit
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1) Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem Menschen nur in
den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:

a) wenn er rechtmäßig nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht in Haft gehalten wird;
b) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird wegen Nichtbefolgung 

eines rechtmäßigen Gerichtsbeschlusses oder zur Erzwingung der Erfüllung einer durch das 
Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung;

c) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird zum Zwecke seiner 
Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, sofern hinreichender Verdacht dafür besteht, daß
der Betreffende eine strafbare Handlung begangen hat, oder begründeter Anlaß zu der Annahme 
besteht, daß es notwendig ist, den Betreffenden an der Begehung seiner strafbaren Handlung oder
an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;

d) wenn es sich um die rechtmäßige Haft eines Minderjährigen handelt, die zum Zwecke 
überwachter Erziehung angeordnet ist, oder um die rechtmäßige Haft eines solchen, die zum 
Zwecke seiner Vorführung vor die zuständige Behörde verhängt ist;

e) wenn er sich in rechtmäßiger Haft befindet, weil er eine Gefahrenquelle für die Ausbreitung 
ansteckender Krankheiten bildet, oder weil er geisteskrank, Alkoholiker, rauschgiftsüchtig oder 
Landstreicher ist;

f) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, um ihn daran zu 
hindern, unberechtigt in das Staatsgebiet einzudringen oder weil er von einem gegen ihn 
schwebenden Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren betroffen ist.

(2) Jeder Festgenommene muß in möglichst kurzer Frist und in einer ihm verständlichen Sprache
über  die  Gründe  seiner  Festnahme  und  über  die  gegen  ihn  erhobenen  Beschuldigungen  unterrichtet
werden.

(3)  Jede nach der  Vorschrift  des Abs. 1 c  dieses  Artikels festgenommene oder in  Haft  gehaltene
Person  muß  unverzüglich  einem  Richter  oder  einem  anderen,  gesetzlich  zur  Ausübung  richterlicher
Funktionen ermächtigten Beamten vorgeführt werden. Er hat Anspruch auf Aburteilung innerhalb einer
angemessenen Frist  oder  auf  Haftentlassung während des  Verfahrens.  Die  Freilassung kann von der
Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden.

(4) Jedermann, dem seine Freiheit durch Festnahme oder Haft entzogen wird, hat das Recht, ein
Verfahren  zu  beantragen,  in  dem  von  einem  Gericht  ehetunlich  über  die  Rechtmäßigkeit  der  Haft
entschieden wird und im Falle der Widerrechtlichkeit seine Entlassung angeordnet wird.

(5)  Jeder,  der  entgegen  den  Bestimmungen  dieses  Artikels  von  Festnahme  oder  Haft  betroffen
worden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz.

Artikel 6

Recht auf ein faires Verfahren
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1) Jedermann hat Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer
angemessenen Frist  gehört  wird,  und  zwar  von einem unabhängigen  und unparteiischen,  auf  Gesetz
beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit
der  gegen  ihn  erhobenen  strafrechtlichen  Anklage  zu  entscheiden  hat.  Das  Urteil  muß  öffentlich
verkündet werden, jedoch kann die Presse und die Öffentlichkeit während der gesamten Verhandlung oder
eines  Teiles  derselben  im  Interesse  der  Sittlichkeit,  der  öffentlichen  Ordnung  oder  der  nationalen
Sicherheit  in  einem  demokratischen  Staat  ausgeschlossen  werden,  oder  wenn  die  Interessen  von
Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozeßparteien es verlangen, oder,  und zwar unter
besonderen  Umständen,  wenn  die  öffentliche  Verhandlung  die  Interessen  der  Rechtspflege
beeinträchtigen würde, in diesem Fall jedoch nur in dem nach Auffassung des Gerichts erforderlichen
Umfang.

(2) Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daß der wegen einer strafbaren
Handlung Angeklagte unschuldig ist.

(3)  Jeder  Angeklagte  hat  mindestens  (englischer  Text)  insbesondere  (französischer  Text)  die
folgenden Rechte:
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a) in möglichst kurzer Frist in einer für ihn verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über die 
Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden;

b) über ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung zu verfügen;
c) sich selbst zu verteidigen oder den Beistand eines Verteidigers seiner Wahl zu erhalten und, falls 

er nicht über die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers verfügt, unentgeltlich den Beistand 
eines Pflichtverteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;

d) Fragen an die Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und 
Vernehmung der Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen wie die der Belastungszeugen 
zu erwirken;

e) die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn der Angeklagte die 
Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder sich nicht darin ausdrücken kann.

Artikel 7

Keine Strafe ohne Gesetz
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1) Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt  werden, die zur Zeit ihrer
Begehung nach inländischem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine höhere
Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angeordnete Strafe verhängt werden.

(2) Durch diesen Artikel darf die Verurteilung oder Bestrafung einer Person nicht ausgeschlossen
werden, die sich einer Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat,  welche im Zeitpunkt ihrer
Begehung nach den von den zivilisierten Völkern allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen strafbar war.

Artikel 8

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und
seines Briefverkehrs.

(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit
dieser  Eingriff  gesetzlich  vorgesehen  ist  und  eine  Maßnahme  darstellt,  die  in  einer  demokratischen
Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des
Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der
Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Artikel 9

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt
die Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die Freiheit, seine
Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat, durch
Gottesdienst, Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben.

(2)  Die  Religions-  und  Bekenntnisfreiheit  darf  nicht  Gegenstand  anderer  als  vom  Gesetz
vorgesehener Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im
Interesse  der  öffentlichen  Sicherheit,  der  öffentlichen  Ordnung,  Gesundheit  und  Moral  oder  für  den
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer sind.

Artikel 10

Freiheit der Meinungsäußerung
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1)  Jedermann hat  Anspruch auf freie  Meinungsäußerung.  Dieses  Recht schließt  die Freiheit  der
Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe
öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel schließt nicht aus, daß
die  Staaten  Rundfunk-,  Lichtspiel-  oder  Fernsehunternehmen  einem  Genehmigungsverfahren
unterwerfen.

(2)  Da  die  Ausübung  dieser  Freiheiten  Pflichten  und  Verantwortung  mit  sich  bringt,  kann  sie
bestimmten,  vom  Gesetz  vorgesehenen  Formvorschriften,  Bedingungen,  Einschränkungen  oder
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Strafdrohungen  unterworfen  werden,  wie  sie  in  einer  demokratischen  Gesellschaft  im  Interesse  der
nationalen  Sicherheit,  der  territorialen  Unversehrtheit  oder  der  öffentlichen  Sicherheit,  der
Aufrechterhaltung der  Ordnung und der  Verbrechensverhütung,  des  Schutzes der  Gesundheit  und der
Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer, oder um die Verbreitung von vertraulichen
Nachrichten  zu  verhindern  oder  das  Ansehen  und  die  Unparteilichkeit  der  Rechtsprechung  zu
gewährleisten, notwendig sind.

Artikel 11

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1)  Alle  Menschen  haben  das  Recht,  sich  friedlich  zu  versammeln  und  sich  frei  mit  anderen
zusammenzuschließen, einschließlich des Rechts, zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden
und diesen beizutreten.

(2) Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschränkungen unterworfen werden als den
vom Gesetz vorgesehenen,  die in  einer  demokratischen  Gesellschaft  im Interesse  der  nationalen  und
öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes
der Gesundheit  und der  Moral  oder des Schutzes  der  Rechte und Freiheiten anderer  notwendig sind.
Dieser  Artikel  verbietet  nicht,  daß die Ausübung dieser  Rechte durch Mitglieder  der Streitkräfte,  der
Polizei oder der Staatsverwaltung gesetzlichen Einschränkungen unterworfen wird.

Artikel 12

Recht auf Eheschließung
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

Mit  Erreichung  des  heiratsfähigen  Alters  haben  Männer  und  Frauen  gemäß  den  einschlägigen
nationalen Gesetzen das Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen.

Artikel 13

Recht auf wirksame Beschwerde
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

Sind die in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten verletzt worden, so hat
der Verletzte das Recht, eine wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz einzulegen, selbst wenn
die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.

Artikel 14

Verbot der Benachteiligung
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

Der  Genuß  der  in  der  vorliegenden  Konvention  festgelegten  Rechte  und  Freiheiten  ist  ohne
Benachteiligung zu gewährleisten, die insbesondere im Geschlecht,  in der Rasse, Hautfarbe, Sprache,
Religion, in den politischen oder sonstigen Anschauungen, in nationaler oder sozialer Herkunft, in der
Zugehörigkeit  zu einer  nationalen Minderheit,  im Vermögen,  in der  Geburt  oder  im sonstigen Status
begründet ist.

Artikel 15

Außerkraftsetzen im Notstandsfall
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

(1) Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation
bedroht, kann jeder der Hohen Vertragsschließenden Teile Maßnahmen ergreifen, welche die in dieser
Konvention vorgesehenen Verpflichtungen in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, und unter
der  Bedingung  außer  Kraft  setzen,  daß  diese  Maßnahmen  nicht  in  Widerspruch  zu  den  sonstigen
völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen.

(2)  Die  vorstehende  Bestimmung  gestattet  kein  Außerkraftsetzen  des  Artikels 2  außer  bei
Todesfällen, die auf rechtmäßige Kriegshandlungen zurückzuführen sind, oder der Artikel 3, 4 (Abs. 1)
und 7.

(3)  Jeder  Hohe Vertragschließende Teil,  der  dieses  Recht  der  Außerkraftsetzung ausübt,  hat  den
Generalsekretär  des  Europarats  eingehend  über  die  getroffenen  Maßnahmen  und  deren  Gründe  zu
unterrichten. Er muß den Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt in Kenntnis setzen, in
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dem diese  Maßnahmen außer  Kraft  getreten  sind  und die  Vorschriften  der  Konvention  wieder  volle
Anwendung finden.

(. . .)

ABSCHNITT III
Verschiedene Bestimmungen

(BGBl. III Nr. 30/1998, Art. 2, ab 1.11.1998)

(. . .)

Artikel 53

Wahrung anerkannter Menschenrechte
(BGBl. III Nr. 30/1998, Anhang, ab 1.11.1998)

Keine  Bestimmung  dieser  Konvention  darf  als  Beschränkung  oder  Minderung  eines  der
Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  ausgelegt  werden,  die  in  den  Gesetzen  eines  Hohen
Vertragschließenden Teiles oder einer anderen Vereinbarung, an der er beteiligt ist, festgelegt sind.

(. . .)
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Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das gewisse
Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten 
Zusatzprotokoll enthalten sind
BGBl. Nr. 434/1969
(Auszug)

(. . .)

Artikel 2

Freizügigkeit

(1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich dort
frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.

(2) Jedermann steht es frei, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen.

(3)  Die  Ausübung dieser  Rechte  darf  keinen  anderen  Einschränkungen  unterworfen  werden  als
denen, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen
oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung des „ordre public“, der Verhütung von Straftaten,
des  Schutzes  der  Gesundheit  oder  der  Moral  oder  des  Schutzes  der  Rechte  und  Freiheiten  anderer
notwendig sind.

(4)  Die  in  Absatz 1  anerkannten  Rechte  können  ferner  für  den  Bereich  bestimmter  Gebiete
Einschränkungen  unterworfen  werden,  die  gesetzlich  vorgesehen  und  in  einer  demokratischen
Gesellschaft durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt sind.

(. . .)



- 16 -

Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe
BGBl. III Nr. 22/2005
(Auszug)

Artikel 1

Abschaffung der Todesstrafe

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2

Verbot des Abweichens

Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden.

Artikel 3

Verbot von Vorbehalten

Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu diesem Protokoll sind nicht zulässig.

(. . .)



- 17 -

Bundesverfassungsgesetz vom 27. November 1984
über den umfassenden Umweltschutz
BGBl. Nr. 491/1984

§ 1. (1) Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zum umfassenden
Umweltschutz.

(2) Umfassender Umweltschutz ist die Bewahrung der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage des
Menschen  vor  schädlichen  Einwirkungen.  Der  umfassende  Umweltschutz  besteht  insbesondere  in
Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, des Wassers und des Bodens sowie zur Vermeidung von Störungen
durch Lärm.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut.
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Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den
Schutz der persönlichen Freiheit
BGBl. Nr. 684/1988

Artikel 1

(1) Jedermann hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit (persönliche Freiheit).

(2) Niemand darf aus anderen als den in diesem Bundesverfassungsgesetz genannten Gründen oder
auf eine andere als die gesetzlich vorgeschriebene Weise festgenommen oder angehalten werden.

(3) Der Entzug der persönlichen Freiheit darf nur gesetzlich vorgesehen werden, wenn dies nach
dem Zweck der Maßnahme notwendig ist;  die persönliche Freiheit darf jeweils nur entzogen werden,
wenn und soweit dies nicht zum Zweck der Maßnahme außer Verhältnis steht.

(4)  Wer  festgenommen  oder  angehalten  wird,  ist  unter  Achtung  der  Menschenwürde  und  mit
möglichster  Schonung  der  Person  zu  behandeln  und  darf  nur  solchen  Beschränkungen  unterworfen
werden, die dem Zweck der Anhaltung angemessen oder zur Wahrung von Sicherheit und Ordnung am
Ort seiner Anhaltung notwendig sind.

Artikel 2

(1)  Die  persönliche  Freiheit  darf  einem  Menschen  in  folgenden  Fällen  auf  die  gesetzlich
vorgeschriebene Weise entzogen werden:

1. wenn auf Grund einer mit Strafe bedrohten Handlung auf Freiheitsentzug erkannt worden ist;
2. wenn er einer bestimmten, mit gerichtlicher oder finanzbehördlicher Strafe bedrohten Handlung 

verdächtig ist,
a) zum Zwecke der Beendigung des Angriffes oder zur sofortigen Feststellung des Sachverhalts,

sofern der Verdacht im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Tat oder dadurch entsteht, daß
er einen bestimmten Gegenstand innehat,

b) um  ihn  daran  zu  hindern,  sich  dem  Verfahren  zu  entziehen  oder  Beweismittel  zu
beeinträchtigen, oder

c) um  ihn  bei  einer  mit  beträchtlicher  Strafe  bedrohten  Handlung  an  der  Begehung  einer
gleichartigen Handlung oder an der Ausführung zu hindern;

3. zum Zweck seiner Vorführung vor die zuständige Behörde wegen des Verdachtes einer 
Verwaltungsübertretung, bei der er auf frischer Tat betreten wird, sofern die Festnahme zur 
Sicherung der Strafverfolgung oder zur Verhinderung weiteren gleichartigen strafbaren Handelns 
erforderlich ist;

4. um die Befolgung einer rechtmäßigen Gerichtsentscheidung oder die Erfüllung einer durch das 
Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung zu erzwingen;

5. wenn Grund zur Annahme besteht, daß er eine Gefahrenquelle für die Ausbreitung ansteckender 
Krankheiten sei oder wegen psychischer Erkrankung sich oder andere gefährde;

6. zum Zweck notwendiger Erziehungsmaßnahmen bei einem Minderjährigen;
7. wenn dies notwendig ist, um eine beabsichtigte Ausweisung oder Auslieferung zu sichern.

(2) Niemand darf allein deshalb festgenommen oder angehalten werden, weil er nicht in der Lage ist,
eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.

Artikel 3

(1)  Auf  Grund  einer  mit  Strafe  bedrohten  Handlung  darf  nur  ein  Gericht  auf  Freiheitsentzug
erkennen.

(2)  Die  Verhängung  einer  Freiheitsstrafe  und  die  Festsetzung  von  Ersatzfreiheitsstrafen  durch
Verwaltungsbehörden  dürfen  jedoch  vorgesehen  werden,  wenn  das  Ausmaß  des  angedrohten
Freiheitsentzuges  je  sechs Wochen,  soweit  die  Entscheidung  einer  unabhängigen  Behörde  obliegt,  je
drei Monate nicht übersteigt.

(3)  Wird  eine  Freiheitsstrafe  nicht  von  einer  unabhängigen  Behörde  verhängt  oder  eine
Ersatzfreiheitsstrafe nicht von ihr festgesetzt, so muß die Anfechtung der Entscheidung bei einer solchen
Behörde in vollem Umfang und mit aufschiebender Wirkung gewährleistet sein.



- 19 -

Artikel 4

(1) Eine Festnahme aus den Gründen des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und c ist nur in Vollziehung eines
begründeten  richterlichen  Befehls  zulässig,  der  dem Betroffenen  bei  der  Festnahme,  spätestens  aber
innerhalb von 24 Stunden zuzustellen ist.

(2)  Bei Gefahr im Verzug sowie im Fall  des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. a darf  eine Person auch ohne
richterlichen Befehl festgenommen werden. Sie ist freizulassen, sobald sich ergibt, daß kein Grund zu
ihrer weiteren Anhaltung vorhanden sei, sonst ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber vor Ablauf von
48 Stunden, dem zuständigen Gericht zu übergeben.

(3)  Eine  dem  Gericht  übergebene  Person  ist  ohne  Verzug  vom Richter  zur  Sache  und  zu  den
Voraussetzungen der Anhaltung zu vernehmen.

(4) Eine Festnahme aus den Gründen des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und c wegen des Verdachtes einer
mit finanzbehördlicher Strafe bedrohten Handlung ist nur in Vollziehung einer begründeten Anordnung
eines gesetzlich zur Ausübung richterlicher Funktionen ermächtigten Beamten zulässig. Jedoch darf bei
Gefahr  im  Verzug  sowie  im  Falle  des  Art. 2  Abs. 1  Z 2  lit. a  eine  Person  auch  ohne  eine  solche
Anordnung festgenommen werden. Im übrigen gelten die Abs. 1 bis 3 mit der Maßgabe sinngemäß, daß
der Festgenommene unverzüglich der zuständigen Finanzstrafbehörde zu übergeben ist.

(5) Ein aus dem Grund des Art. 2 Abs. 1 Z 3 Festgenommener ist, wenn der Grund für die Festnahme
nicht schon vorher wegfällt,  unverzüglich der zuständigen Behörde zu übergeben.  Er darf keinesfalls
länger als 24 Stunden angehalten werden.

(6) Jeder Festgenommene ist ehestens, womöglich bei seiner Festnahme, in einer ihm verständlichen
Sprache  über  die  Gründe  seiner  Festnahme  und  die  gegen  ihn  erhobenen  Anschuldigungen  zu
unterrichten. Den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumte Rechte bleiben unberührt.

(7) Jeder Festgenommene hat das Recht, daß auf sein Verlangen ohne unnötigen Aufschub und nach
seiner Wahl ein Angehöriger und ein Rechtsbeistand von der Festnahme verständigt werden.

Artikel 5

(1) Wer auf Grund des Verdachtes einer mit gerichtlicher oder finanzbehördlicher Strafe bedrohten
Handlung angehalten  wird,  hat  das  Recht  auf  Beendigung des  Verfahrens,  das  wegen der  gegen  ihn
erhobenen  Anschuldigung  eingeleitet  worden  ist,  innerhalb  angemessener  Frist  oder  auf  Freilassung
während des Verfahrens.

(2) Wenn gelindere Mittel ausreichen, ist vom Freiheitsentzug abzusehen. Wer wegen einer nicht mit
schwerer Strafe bedrohten Handlung angehalten wird, um ihn daran zu hindern, sich dem Verfahren zu
entziehen, ist jedenfalls freizulassen, wenn er eine vom Gericht oder von den gesetzlich zur Ausübung
richterlicher Funktionen ermächtigten Beamten unter Bedachtnahme auf das Gewicht der ihm zur Last
gelegten  strafbaren  Handlung,  seine  persönlichen  Verhältnisse  und  das  Vermögen  des  die  Sicherheit
Leistenden festgesetzte Sicherheit  beistellt;  zusätzliche gelindere Mittel  zur  Sicherung des Verfahrens
sind zulässig.

Artikel 6

(1) Jedermann, der festgenommen oder angehalten wird, hat das Recht auf ein Verfahren, in dem
durch  ein  Gericht  oder  durch  eine  andere  unabhängige  Behörde  über  die  Rechtmäßigkeit  des
Freiheitsentzuges entschieden und im Falle der Rechtswidrigkeit seine Freilassung angeordnet wird. Die
Entscheidung hat binnen einer Woche zu ergehen, es sei denn, die Anhaltung hätte vorher geendet.

(2)  Im Fall  einer  Anhaltung von unbestimmter  Dauer ist  deren  Notwendigkeit  in  angemessenen
Abständen durch ein Gericht oder durch eine andere unabhängige Behörde zu überprüfen.

Artikel 7

Jedermann,  der  rechtswidrig  festgenommen  oder  angehalten  wurde,  hat  Anspruch  auf  volle
Genugtuung einschließlich des Ersatzes nicht vermögensrechtlichen Schadens.

Artikel 8

(1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt mit 1. Jänner 1991 in Kraft.

(2) Art. 8 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder sowie das Gesetz vom
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27. Oktober  1862,  RGBl.  Nr. 87,  zum  Schutze  der  persönlichen  Freiheit  sind,  einschließlich  ihrer
Erwähnung in Art. 149 Abs. 1 B-VG, aufgehoben.

(3) Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958,
bleibt unberührt.

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesverfassungsgesetzes anhängige Verfahren, die in
diesem  Bundesverfassungsgesetz  geregelte  Angelegenheiten  betreffen,  sind  nach  der  bisherigen
Rechtslage zu Ende zu führen; dies gilt auch für Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof und vor dem
Verfassungsgerichtshof.

(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut.
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Zivildienstgesetz 1986 (ZDG)
BGBl. Nr. 679
(Auszug)
Abschnitt I
Allgemeine Grundsätze

§ 1. (Verfassungsbestimmung) (1) Wehrpflichtige im Sinne des Wehrgesetzes 2001 – WG 2001,
BGBl. I Nr. 146, die zum Wehrdienst tauglich befunden wurden, können erklären (Zivildiensterklärung),

1. die Wehrpflicht nicht erfüllen zu können, weil sie es - von den Fällen der persönlichen Notwehr 
oder Nothilfe abgesehen - aus Gewissensgründen ablehnen, Waffengewalt gegen Menschen 
anzuwenden, und daher bei Leistung des Wehrdienstes in Gewissensnot geraten würden und

2. deshalb Zivildienst leisten zu wollen.
(BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 3, ab 1.1.2006)

(2) Die Ausübung dieses Rechtes ist dem Wehrpflichtigen mindestens sechs Monate nach Abschluß
jenes  Stellungsverfahrens,  bei  dem  er  erstmals  für  den  Wehrdienst  tauglich  befunden  wurde,
gewährleistet, es sei denn, der Wehrpflichtige hätte darauf ausdrücklich und schriftlich verzichtet. Das
Recht ruht vom zweiten Tag vor einer Einberufung zum Präsenzdienst bis zur Entlassung aus diesem oder
bis  zur  Behebung des  Einberufungsbefehls.  Wird nach der  Einberufung zum Grundwehrdienst  dieser
vollständig  geleistet,  ruht  das  Recht  darüber  hinaus  drei  Jahre,  gerechnet  vom  Tage,  für  den  der
Wehrpflichtige einberufen war.

(3) Die Zivildiensterklärung darf nicht an Vorbehalte und Bedingungen gebunden werden; ihr sind
Angaben zum Lebenslauf (Schul- und Berufsausbildung sowie beruflicher Werdegang) anzuschließen.
Das Recht, eine Zivildiensterklärung abzugeben, kann ausgeschlossen sein. Die näheren Bestimmungen
trifft dieses Bundesgesetz.

(4)  Mit  Einbringung  einer  mängelfreien  Zivildiensterklärung  wird  der  Wehrpflichtige  von  der
Wehrpflicht befreit und zivildienstpflichtig; er hat nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes Zivildienst zu
leisten.  Bei  Wehrpflichtigen,  die  den  Grundwehrdienst  bereits  vollständig  geleistet  haben,  tritt  diese
Wirkung erst  nach Ablauf eines  Jahres  ein;  der  Ablauf dieser  Frist  wird durch die Einberufung zum
Einsatzpräsenzdienst (§ 24 Abs. 3 WG 2001) oder zu außerordentlichen Übungen (§ 24 Abs. 4 WG 2001)
bis zur Entlassung des Wehrpflichtigen gehemmt. (BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 4, ab 1.1.2006)

(5) Der Zivildienst ist außerhalb des Bundesheeres zu leisten.
1. Für Zivildienstpflichtige, die nach dem 31. Dezember 2005 ihren Zivildienst antreten, dauert der 

ordentliche Zivildienst, sofern keine Präsenzdienstzeit anzurechnen ist, neun Monate;
2. für Zivildienstpflichtige, die vor dem 1. Jänner 2006 ihren Zivildienst angetreten haben, dauert 

der ordentliche Zivildienst, sofern keine Präsenzdienstzeit anzurechnen ist, zwölf Monate;
3. Zivildienstpflichtige, deren Zivildienstpflicht durch die Zivildienstkommission oder 

Zivildienstoberkommission verfügt wurde, haben unbeschadet der Anrechnungsbestimmungen 
des § 7 Abs. 2 eine Dienstzeit von acht Monaten zu leisten.

(BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 5, ab 1.1.2006)
(BGBl. Nr. 788/1996, Z 2, ab 1.1.1997; BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2006)

(. . .)
Abschnitt II
Befreiung von der Wehrpflicht und Widerruf der Befreiung

§ 5.  (1.) Die Wehrpflichtigen sind im Zuge des Stellungsverfahrens (§ 18 WG 2001) schriftlich zu
informieren über

1. das Recht und die Möglichkeiten, eine Zivildiensterklärung, auch im Falle eines Verzichts (§ 1 
Abs. 2), abzugeben,

2. den Inhalt und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Zivildiensterklärung und
3. die Behörde, bei der die Zivildiensterklärung einzubringen ist.

(BGBl. I Nr. 83/2010, Z 5, ab1.11.2010)

(2)  Die  Zivildiensterklärung  ist  in  unmittelbarem  Anschluß  an  das  Stellungsverfahren  bei  der
Stellungskommission,  sonst  bei  dem  nach  dem  Hauptwohnsitz  des  Wehrpflichtigen  zuständigen
Militärkommando  schriftlich  einzubringen  oder  mündlich  zu  Protokoll  zu  geben.  Wird  eine
Zivildiensterklärung innerhalb der Frist des § 1 Abs. 2 bei der Zivildienstserviceagentur eingebracht, so
gilt  dies  als  rechtzeitige  Einbringung.  Mit  dem  Eintritt  der  Zivildienstpflicht  wird  eine  bestehende
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Einberufung unwirksam. Ab dem Zeitpunkt der Abgabe der Zivildiensterklärung kann ein Wunsch auf
Zuweisung zu einer bestimmten gemäß § 4 anerkannten Einrichtung geäußert werden. Dieser Wunsch ist
nach  Maßgabe  der  Erfordernisse  des  Zivildienstes  zu  berücksichtigen.  (BGBl. Nr. 788/1996,  Z 5,  ab
1.1.1997; BGBl. I Nr. 133/2000, Z 2, ab 1.1.2001; BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 11, ab 1.10.2005 und
1.1.2006)

(3)  Die  Einbringungsbehörde  hat  die  Zivildiensterklärung  unverzüglich  an  die
Zivildienstserviceagentur  weiterzuleiten und mitzuteilen,  ob der  Wehrpflichtige einberufen ist.  In  den
Fällen,  in  denen  die  Zivildiensterklärung  erst  nach  Ablauf  eines  Jahres  wirksam  wird,  darf  ein
Wehrpflichtiger, der eine mängelfreie Zivildiensterklärung abgegeben hat, nur zu Einsatzpräsenzdienst
oder  zu  außerordentlichen  Übungen  einberufen  werden.  Die  Einbringungsbehörde  hat  solche
Zivildiensterklärungen erst mit Eintritt der Wirksamkeit an die Zivildienstserviceagentur weiterzuleiten.
In beiden Fällen hat die Einbringungsbehörde den Stammdatensatz (§ 57a Abs. 2) des Zivildienstwerbers
sowie sein Religionsbekenntnis,  die  Vornamen seiner  Eltern,  seine  Schulbildung,  seinen  Beruf sowie
seine  besonderen  Kenntnisse,  das  Ergebnis  der  Stellungsverfahrens  und  die  in  diesem  Verfahren
festgestellten Untersuchungsergebnisse (§ 17 Abs. 2 WG 2001) zu übermitteln. In diesen Fällen ist § 17
Abs. 7 Z 1 und 2 WG 2001 über die Weitergabe und Verwendung der dort angeführten Unterlagen auch
auf Zivildienstpflichtige anzuwenden.  (BGBl. Nr. 788/1996, Z 5, ab 1.1.1997; BGBl. I Nr. 83/2010, Z 6,
ab 1.11.2010)

(4)  Die  Zivildienstagentur  hat  ohne  unnötigen  Aufschub  mit  Bescheid  festzustellen,  ob
Zivildienstpflicht  eingetreten  ist.  Für  Formgebrechen  der  Erklärung  oder  fehlende  Angaben  zum
Lebenslauf gilt § 13 Abs. 3 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991  -  AVG, BGBl. Nr. 51.
Der  Feststellungsbescheid  ist  innerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Erlassung  unter  Angabe  des
Rechtskraftdatums dem Militärkommando (Abs. 2) zur Kenntnis zu bringen.  (BGBl. Nr. 187/1994, ab
1.1.1994; BGBl. I Nr.106/2005, Art. 3 Z 13, ab 1.1.2006)

(5)  Zivildienstpflichtigen,  für  die nach  dem 30. September 2005 eine Feststellung gemäß Abs. 4
getroffen  wird,  sind  der  Erwerb  und  der  Besitz  von  verbotenen  Waffen,  Kriegsmaterial  und
genehmigungspflichtigen Schusswaffen sowie das Führen von Schusswaffen für die Dauer von 15 Jahren
untersagt. Die Frist beginnt mit Eintritt der Zivildienstpflicht. Für Zwecke der Ausübung der Jagd, für
Angehörige  traditioneller  Schützenvereinigungen  sowie  für  Sportschützen  können  von  der
Sicherheitsdirektion auf Antrag des Zivildienstpflichtigen in begründeten Fällen mit Bescheid Ausnahmen
vom Verbot des Erwerbes und Besitzes genehmigungspflichtiger Waffen und vom Verbot des Führens von
Schusswaffen erteilt werden. (BGBl. I Nr. 106/1005, Art. 3 Z 14, ab 1.10.2005; BGBl. I Nr. 2/2008, Art. 2,
§ 5 Abs. 1 Z 11, ab 1.1.2008; BGBl. I Nr. 83/2010, Z 7, ab 1.11.2010)

§ 5a. (1) Das Recht, eine Zivildiensterklärung abzugeben, ist ausgeschlossen,
1. wenn der Wehrpflichtige wegen einer mit Vorsatz begangenen gerichtlich strafbaren Handlung, 

bei der Waffengewalt gegen Menschen angewendet oder angedroht wurde oder die im 
Zusammenhang mit Waffen oder Sprengstoff begangen wurde, zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als sechs Monaten rechtskräftig verurteilt wurde, es sein denn, daß die Verurteilung getilgt ist 
oder der Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt. Eine Anwendung oder 
Androhung von Waffengewalt nach dieser Bestimmung liegt vor, wenn dabei eine Waffe im 
Sinne des Waffengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 12/1997, oder ein anderes gleichwertiges Mittel 
verwendet wurde, oder 

2. wenn der Wehrpflichtige einem Wachkörper (Art. 78d B-VG) angehört, oder
3. während es gemäß § 1 Abs. 2, § 6 Abs. 6 oder § 76a ruht. 

(BGBl. Nr. 187/1994, Z 7, ab. 1.1.1994; BGBl. 788/1996, Z 6, ab 1.1.1997)

(2) Ist der Zivildienstwerber nicht ausschließlich wegen einer der im Abs. 1 Z 1 genannten strafbaren
Handlungen verurteilt worden, so hat das Gericht auf Antrag der Zivildienstserviceagentur mit Beschluß
festzustellen, ob auf eine solche strafbare Handlung eine mehr als sechsmonatige Freiheitsstrafe entfallen
ist. Gegen diesen Beschluß steht dem Zivildienstwerber und dem Staatsanwalt die binnen zwei Wochen
einzubringende  Beschwerde  an  den  übergeordneten  Gerichtshof  zu.  (BGBl. Nr. 187/1994,  Z 7,  ab
1.1.1994; BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 16, ab.1.1.2006)

(3) Eine Zivildiensterklärung ist mangelhaft, wenn
1. feststeht, daß der Wehrpflichtige für den Wehrdienst nicht tauglich ist (§ 1 Abs. 1), oder
2. die Zivildiensterklärung unvollständig ist (§ 1 Abs. 1 und 3), oder
3. die Zivildiensterklärung unter Vorbehalten und Bedingungen abgegeben wird (§ 1 Abs. 3), oder 
4. ein Ausschlußgrund nach Abs. 1 vorliegt. (BGBl. 788/1996, Z 7, ab 1.1.1997)
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(4) Weist eine Zivildiensterklärung Mängel auf, ist mit Bescheid festzustellen (§ 5 Abs. 4), daß die
Zivildienstpflicht nicht eingetreten ist. Für unvollständige Zivildiensterklärungen (Abs. 3 Z 2) gilt dies
nur, wenn der Wehrpflichtige sie nicht innerhalb einer von der Behörde bestimmten Frist vervollständigt
hat. (BGBl. 788/1996, Z 7, ab 1.1.1997)

§ 6. (1) Der Zivildienstpflichtige kann die Zivildiensterklärung widerrufen. Hiezu muß er erklären,
daß er die Erfüllung der Wehrpflicht nicht mehr aus den in § 1 Abs. 1 genannten Gründen verweigere. Die
Widerrufserklärung  ist  schriftlich  oder  mündlich  bei  der  Zivildienstserviceagentur  oder  beim
Militärkommando einzubringen. Das Recht, die Widerrufserklärung abzugeben ruht ab dem 15. Tag nach
Zustellung eines Zuweisungsbescheides zum Zivildienst bis zu dessen vorzeitiger Beendigung und ist
nach vollständiger Ableistung des ordentlichen Zivildienstes ausgeschlossen.  (BGBl. Nr. 788/1996, ab
1.1.1997; BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 17 ab 1.1.2006 und Art. 3 Z 18 ab 1.10.2005)

(2)  Mit  Einbringung  einer  Widerrufserklärung  gemäß  Abs. 1  erlischt  die  Zivildienstpflicht.  Die
Zivildienstserviceagentur hat mit Bescheid festzustellen, ob die Zivildienstpflicht erloschen ist.  (BGBl.
Nr. 187/1994, Z 8, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 83/2010, Z 8, ab 1.11.2010)

(3)  Die  Zivildienstserviceagentur  hat  die  Zivildienstpflicht  aufzuheben,  wenn  ein
Zivildienstpflichtiger

1. wegen einer in § 5a Abs. 1 Z 1 genannten strafbaren Handlung rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist, oder

2. einem Wachkörper des Bundes oder einer Gemeinde angehört, oder
3. dem Verbot, verbotene Waffen, Kriegsmaterial und genehmigungspflichtige Schusswaffen zu 

erwerben oder zu besitzen oder Schußwaffen zu führen, zuwidergehandelt hat.
Gemäß Z 3 ist die Zivildienstpflicht nicht aufzuheben, wenn der Erwerb oder Besitz einer verbotenen
Waffe,  von  Kriegsmaterial  oder  einer  genehmigungspflichtigen  Schusswaffe  den  §§ 42  Abs. 2  und 4
sowie  43  Abs. 1  des  Waffengesetzes 1996  entsprochen  hat.  (BGBl.  Nr. 187/1994,  Z 8,  ab  1.1.1994;
BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 19 ab 1.1.2006 und Art. 3 Z 20, ab 1.10.2005; BGBl. I Nr. 83/2010, Z 9, ab
1.11.2010)

(4)  Mit  Einbringung einer Widerrufserklärung (Abs. 2) und mit  Aufhebung der  Zivildienstpflicht
(Abs. 3)  unterliegt  der  Betreffende  der  Wehrpflicht  im  Sinne  des  Wehrgesetzes.  Die
Zivildienstserviceagentur hat das Militärkommando davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen und ihm
gleichzeitig die in § 5 Abs. 3 angeführten Unterlagen zurückzusenden. (BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 13,
ab.1.1.2006)

(5) Zeiten des geleisteten ordentlichen Zivildienstes sind in den Grundwehrdienst einzurechnen. Vom
Wehrpflichtigen gemäß Abs. 4 ist jedoch mindestens ein Grundwehrdienst in der Dauer von vier Monaten
zu leisten. (BGBl. I Nr. 83/2010, Z 10, ab 1.11.2010)

(6) (Verfassungsbestimmung) Das Recht, eine Zivildiensterklärung abzugeben, ruht für die Dauer
eines  Jahres  nach  Einbringung  einer  Widerrufserklärung  (Abs. 2)  oder  nach  Aufhebung  der
Zivildienstpflicht (Abs. 3). (BGBl. Nr. 788/1996, ab 1.1.1997)

Abschnitt IIa
Zivildienst

§ 6a. (1) Der Zivildienst gliedert sich in den ordentlichen und den außerordentlichen Zivildienst. 

(2) Der ordentliche Zivildienst ist
1. als Einsatz gemäß § 8 Abs. 1 und
2. in den in Abs. 3 angeführten Fällen als Einsatz gemäß § 8a Abs. 1 

zu leisten.

(3)  Der  außerordentliche  Zivildienst  ist  als  Einsatz  bei  Elementarereignissen,  Unglücksfällen
außergewöhnlichen Umfanges und außerordentlichen Notständen, und zwar 

1. als Einsatz gemäß § 21 Abs. 1 und
2. als Einsatz gemäß § 8a Abs. 6 zu leisten.

(BGBl. Nr. 675/1991, Z 10, ab 1.1.1992)

Erlöschen der Zivildienstpflicht nach Ableistung des ordentlichen Zivildienstes 

§ 6b. (1)  Der  Zivildienstpflichtige  kann  nach  Ableistung  des  ordentlichen  Zivildienstes  bis  zur
Vollendung des 28. Lebensjahres einmalig das Erlöschen seiner Zivildienstpflicht beantragen, um Dienst
als 
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1. Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes gemäß § 5 Abs. 2 des Sicherheitspolizeigesetzes 
(SPG), BGBl. Nr. 5661991, oder 

2. Bediensteter des rechtskundigen Dienstes beim Bundesasylamt, der gemäß § 58 Abs. 7 des 
Asylgesetzes 2005, BGBl. I. Nr. 100/2005, zur Ausübung exekutivdienstlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt ermächtigt ist, oder 

3. Soldat, der dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses oder als Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstleistender angehört, oder

4. Angehöriger eines sonstigen Wachkörpers oder
5. sonstiger öffentlicher Bediensteter, zu dessen Dienstausübung das Führen einer Schusswaffe 

erforderlich ist, 
versehen zu können. Dazu muss er glaubhaft machen, dass er Dienst in einer von den Z 1 bis 5 umfassten
Verwendungen nur deshalb nicht versehen kann, weil er Zivildienst geleistet hat, und erklären, dass er es
nicht mehr aus Gewissensgründen ablehnt, Waffengewalt gegen Menschen anzuwenden.

(2) Der Antrag ist schriftlich bei der Zivildienstserviceagentur einzubringen und hat die Erklärung
nach Abs. 1 zu enthalten. Weiters hat der Zivildienstpflichtige gemäß Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 eine von der
für  die  zukünftige  Verwendung  zuständigen  personalführenden  Stelle  gefertigte  Erklärung  über  die
Eignung für die Aufnahme in die angestrebte Verwendung vorzulegen. 

(3) Die Zivildienstserviceagentur hat das Erlöschen der Zivildienstpflicht für die Dauer von zwölf
Monaten mit Bescheid festzustellen, wenn die in Abs. 1 und 2 angeführten Voraussetzungen vorliegen.
Mit Rechtskraft des Bescheides wird der Betreffende wehrpflichtig. Die Zivildienstserviceagentur hat das
Militärkommando davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(4) Die tatsächliche Aufnahme in eine der in Abs. 1 Z 1 bis 5 angeführten Verwendungen innerhalb
der Frist  des Abs. 3 ist  der Zivildienstserviceagentur nachzuweisen.  Andernfalls wird der  Betreffende
wieder zivildienstpflichtig. Die Frist des Abs. 3 ist auf Antrag des Betroffenen um bis zu zwölf Monate zu
verlängern, wenn die tatsächliche Aufnahme aus Gründen, die der Betroffene nicht zu vertreten hat, nicht
erfolgt ist. Die Zivildienstserviceagentur hat mit Bescheid den Beginn der Zivildienstpflicht festzustellen
und das Militärkommando davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(5) Von Wehrpflichtigen nach Abs. 3 ist kein Grundwehrdienst zu leisten. Der jeweils zuständige
Bundesminister  kann  durch  Verordnung  festlegen,  wie  weit  der  bereits  vollständig  abgeleistete
ordentliche  Zivildienst  bei  der  jeweiligen  Ausbildung  Berücksichtigung  findet,  wobei  auch  eine
militärische Ausbildung vorgesehen werden kann.

(BGBl. I Nr. 83/2010, Z 11, ab 1.11.2010)

(. . .)
Abschnitt III
Ordentlicher Zivildienst

(. . .)

§ 12a.  (Verfassungsbestimmung) (1)  Zivildienstpflichtige  sind  zur  Leistung  des  ordentlichen
Zivildienstes  nicht  mehr  heranzuziehen,  wenn  sie  im  Ausland  mindestens  zwei  Jahre
Entwicklungshilfedienst im Sinne des Entwicklungshelfergesetzes, BGBl. Nr. 574/1983, geleistet haben
und  ihnen  dies  von  dem  für  Angelegenheiten  der  Entwicklungszusammenarbeit  zuständigen
Bundesminister bestätigt wird. (BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 30, ab 1.1.2006)

(2)  Zivildienstpflichtige,  die  neben  der  österreichischen  Staatsbürgerschaft  auch  die
Staatsangehörigkeit eines anderen Staates besitzen und in dem anderen Staat ihren Wehr- oder Zivildienst
(Wehrersatzdienst) abgeleistet haben, sind - unbeschadet bestehender zwischenstaatlicher Vereinbarungen
- zur Leistung des ordentlichen Zivildienstes nicht mehr heranzuziehen.  (BGBl. Nr. 675/1991, Z 14, ab
1.6.1992; BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 31, ab 1.1.2006)

§ 12b. (1)  (Verfassungsbestimmung) Zivildienstpflichtige,  die  sich  vor  Zuweisung  zum
ordentlichen Zivildienst einem anerkannten Träger (Abs. 4) vertraglich zur unentgeltlichen Leistung eines
durchgehend mindestens 12 Monate dauernden Dienstes im Ausland verpflichtet haben, werden bis zur
Vollendung  ihres  28. Lebensjahres  nicht  zum  Antritt  des  ordentlichen  Zivildienstes  herangezogen.
(BGBl. I Nr. 29/1998, Z 1, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 32, ab 1.1.2006)

(2)  Die  Träger  sind  verpflichtet,  dem Bundesminister  für  Inneres  den  Abschluß  eines  Vertrages
gemäß Abs. 1 mit einem Zivildienstpflichtigen sowie die Auflösung eines solchen Vertrages anzuzeigen.
(BGBl. I Nr. 29/1998, Z 2, ab 1.1.1998)
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(3)  (Verfassungsbestimmung) Zivildienstpflichtige,  die bis  zur  Vollendung des 30. Lebensjahres
nachweisen, daß sie Dienst von der in Abs. 1 genannten Art und Mindestdauer an einem anerkannten
Dienstplatz geleistet haben, sind zur Leistung des ordentlichen Zivildienstes nicht mehr heranzuziehen.
Wird der Dienst aus Gründen, die der Zivildienstpflichtige nicht zu vertreten hat, vorzeitig beendet, so ist
die im Dienst zurückgelegte Zeit, soweit sie zwei Monate übersteigt, auf den ordentlichen Zivildienst
anzurechnen. (BGBl. I Nr. 29/1998, Z 2, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 33, ab 1.1.2006)

(4)  Als  Träger  eines  Dienstes  können auf  deren  Antrag  juristische  Personen mit  Sitz  im Inland
anerkannt werden, die nicht auf Gewinn berechnet sind, soweit sie Gewähr dafür bieten, daß der Einsatz
Zivildienstpflichtiger den Interessen der Republik Österreich dient. Der Dienst kann nur in Einrichtungen
zum  Gedenken  der  Opfer  des  Nationalsozialismus  (Gedenkdienst)  oder  im  Rahmen  von  Vorhaben
geleistet werden, die der Erreichung oder Sicherung des Friedens im Zusammenhang mit bewaffneten
Konflikten  (Friedensdienst)  oder  der  wirtschaftlichen  und  sozialen  Entwicklung  eines  Landes
(Sozialdienst) dienen. Die Anerkennung wird für bestimmte Dienstplätze ausgesprochen, wenn erwartet
werden kann,  daß Zivildienstpflichtige  dort  einer  dem Wesen eines  solchen Dienstes  entsprechenden
Auslastung unterliegen. Sie ist für Vorhaben im Friedens- und Sozialdienst mit deren voraussichtlichen
Dauer zu befristen. (BGBl. I Nr. 29/1998, Z 4, ab 1.1.1998)

(5) Über die Anerkennung eines Trägers entscheidet der Bundesminister für Inneres, der hinsichtlich
der Dienstplätze das Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten herzustellen
hat; dieser hat hiebei darauf Bedacht zu nehmen, daß das Vorhaben im außenpolitischen Interesse der
Republik Österreich liegt. (BGBl. I Nr. 29/1998, Z 5, ab 1.1.1998)

(6)  Die  Anerkennung  kann  auch  mit  Auflagen  verbunden  werden.  Für  Einrichtungen  des
Gedenkdienstes ist die Anerkennung mit der Auflage der Einhaltung eines vom Träger mit dem Antrag
vorzulegenden „Dienstplanes für Gedenkdiener“ zu verbinden, der insbesondere die gebotene zeitliche
Inanspruchnahme der Gedenkdiener sowie deren Verpflichtung zur schriftlichen Berichterstattung an den
Bundesminister  für  Inneres  im  Wege  der  zuständigen  österreichischen  Vertretungsbehörde  regelt.
(BGBl. I Nr. 29/1998, Z ,5 ab 1.1.1998)

(7) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn eine der in Abs. 4 genannten Voraussetzungen nicht
vorgelegen  hat  oder  nicht  mehr  vorliegt.  Sie  kann  auch  aus  anderen  wichtigen  Gründen  widerrufen
werden, insbesondere wenn eine Auflage nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt worden
ist. (BGBl. I Nr. 29/1998, Z 5, ab 1.1.1998)

(8) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, namens des Bundes einen gemeinnützigen, nicht
auf  Gewinn  gerichteten  Verein  zu  gründen  und  zu  unterstützen.  Ziel  dieses  Vereins  ist  es,  die
Auslandsdienste  insbesondere  finanziell  zu  fördern.  Mitglieder  können  ausschließlich
Gebietskörperschaften,  gesetzliche  Interessenvertretungen  sowie  gesetzlich  anerkannte  Kirchen  und
Religionsgesellschaften werden. (BGBl. I Nr. 29/1998, Z 5, ab 1.1.1998)

(9) Zur Durchführung seiner Aufgaben verfügt der Verein insbesondere über
1. Zuwendungen, die nach Maßgabe des jährlichen Bundesfinanzgesetzes vom Bund zu gewähren 

sind,
2. Zuwendungen anderer Gebietskörperschaften und von gesetzlichen Interessensvertretungen nach 

Maßgabe der Beschlüsse ihrer zuständigen Organe und
3. sonstige Zuwendungen.

(BGBl. I Nr. 133/2000, Z 9, ab 1.1.2001)

(10) Zuwendungen gemäß Abs. 9 Z 1 und 2 an den Verein sind mit der Auflage verbunden, dass
Zuwendungen des Vereines an Träger von Auslandsdiensten ihrerseits mit der Auflage verbunden werden,
dem Verein Rechenschaftsberichte vorzulegen. (BGBl. I Nr. 133/2000, Z 9 ab 1.1.2001)

(11) Die österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland haben ihre Wahrnehmungen über den
Auslandsdienst dem Verein mitzuteilen. Ebenso haben ihn die Auslandsdiener über ihre Tätigkeiten zu
informieren. (BGBl. I Nr. 133/2000, Z 9, ab 1.1.2001)

(12) Der Verein hat dem Bundesminister für Inneres über seine Gebarung, seine Tätigkeiten und
seine  Wahrnehmungen  jährlich  zu  berichten  und  entsprechende  Vorschläge,  insbesondere  auch  im
Zusammenhang mit § 12b Abs. 7 zu erstatten. (BGBl. I Nr. 133/2000, Z 9, ab 1.1.2001)

§ 12c. (Verfassungsbestimmung) (1) Zivildienstpflichtige, die vor der Zuweisung zum ordentlichen
Zivildienst mit einem nach dem Freiwilligengesetz – FreiwG, BGBl. I Nr. 17/2012, anerkannten Träger
eine  Vereinbarung  über  die  Teilnahme  an  einem  durchgehend  12  Monate  dauernden  Freiwilligen
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Sozialjahr,  Freiwilligen  Umweltschutzjahr  oder  einem  nicht  unter  § 12b  fallenden  Gedenkdienst,
Friedens-  und Sozialdienst  im Ausland geschlossen und diese der  Zivildienstserviceagentur  vorgelegt
haben, werden bis zur Vollendung ihres 28. Lebensjahres nicht zum Antritt des ordentlichen Zivildienstes
herangezogen.

(2)  Zivildienstpflichtige,  die  bis  zur  Vollendung  des  30.  Lebensjahres  anhand  des  vom  Träger
ausgestellten  Zertifikats  nachweisen,  dass  sie  eine  Tätigkeit  von  der  in  Abs. 1  genannten  Art  und
Mindestdauer ausgeübt haben, sind zur Leistung des ordentlichen Zivildienstes nicht mehr heranzuziehen.
Wird die Tätigkeit aus Gründen, die der Zivildienstpflichtige nicht zu vertreten hat, vorzeitig beendet, so
ist  die  zurückgelegte  Zeit,  soweit  sie  zwei  Monate  übersteigt,  auf  den  ordentlichen  Zivildienst
anzurechnen. (BGBl. I Nr. 163/2013, Art. 1 Z 6, ab 1.10.2013)

(. . .)
Abschnitt V
Pflichten und Rechte des Zivildienstpflichtigen

(. . .)

§ 34. (1) Der Zivildienstpflichtige, der 
1. einen ordentlichen Zivildienst oder 
2. einen außerordentlichen Zivildienst gemäß § 8a Abs. 6 im Anschluss an einen in Z 1 genannten 

Zivildienst leistet,
hat  Anspruch  auf  Familienunterhalt,  Partnerunterhalt  und  Wohnkostenbeihilfe,  wie  er  einem
Wehrpflichtigen nach § 23 HGG 2001 zusteht. (BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 2 Z 64, ab 1.1.2006)

(2)  Auf  den  Familienunterhalt,  den  Partnerunterhalt  und  die  Wohnkostenbeihilfe  sind  die
Bestimmungen des 5. Hauptstückes des HGG 2001 sowie dessen §§50, 51 Abs. 1, 54 Abs. 1 bis 5, und 55
nach Maßgabe des Abs. 3 anzuwenden. Dabei treten an die Stelle

1. der militärischen Dienststelle die Einrichtung, die im Zuweisungsbescheid angegeben ist (§ 11 
Abs. 1) und

2. entfällt
3. der Wirksamkeit der Einberufung im Sinne des § 23 Abs. 3 HGG 2001 die Genehmigung des 

Zuweisungsbescheides.
(BGBl. I Nr. 111/2010, Art. 86 Z 7, ab 1.6.2011; BGBl. I Nr. 163/2013, Art. 1 Z 11, ab 1.10.2013)

(3) Zur Erlassung von Bescheiden über Familienunterhalt, Partnerunterhalt und Wohnkostenbeihilfe
von Zivildienstpflichtigen  ist  das  Heerespersonalamt  und in  zweiter  Instanz  der  Bundesministers  für
Landesverteidigung  und  Sport  zuständig.  Der  Antrag  auf  Zuerkennung  oder  Änderung  von
Familienunterhalt, Partnerunterhalt  oder Wohnkostenbeihilfe kann auch bei  der Gemeinde eingebracht
werden,  in  der  der  Zivildienstpflichtige  seinen  Hauptwohnsitz  hat.  Diese  hat  den  Antrag  an  das
Heerespersonalamt weiterzuleiten. Die Auszahlung des Familienunterhalts, des Partnerunterhalts und der
Wohnkostenbeihilfe  erfolgt  durch  die  Zivildienstserviceagentur.  Die  dem  Zivildienstleistenden
gebührenden Geldleistungen sind so rechtzeitig zu überweisen, dass ihm diese am Dienstantrittstag für
den laufenden Monat, für die übrige Zeit jeweils am ersten jedes Monats im Voraus zur Verfügung stehen.
(BGBl. I Nr. 111/2010, Art. 86 Z 8, ab 1.6.2011)

(. . .)
Abschnitt VI
Pflichten des Rechtsträgers der Einrichtung und seine finanziellen Beziehungen zum Bund 
sowie Pflichten des Vorgesetzten

(. . .)

Bestätigung und Kompetenzbilanz

§ 41. (1)  Zusätzlich  zur  Bestätigung  der  Zivildienstserviceagentur  über  Beginn  und  Ende  der
Ableistung des ordentlichen Zivildienstes hat der Rechtsträger der Einrichtung dem Zivildienstpflichtigen
einen  Nachweis  über  die  im  ordentlichen  Zivildienst  erworbenen  Ausbildungen,  Kenntnisse  und
Fähigkeiten auszustellen (Kompetenzbilanz). Diese Kompetenzbilanz hat die genaue Bezeichnung und
das Stundenausmaß einer vom Rechtsträger durchgeführten Einschulung, Aus- und Fortbildung sowie
eine Beschreibung der erfolgten praktischen Verwendung zu enthalten, die geeignet ist, eine Anrechnung
im Rahmen von weiteren Ausbildungen in den Berufen der Gebiete des § 3 Abs. 2 zu ermöglichen.
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(2) Die näheren Bestimmungen über die Ausgestaltung der Kompetenzbilanz hat der Bundesminister
für Inneres durch Verordnung festzulegen.

(BGBl. I Nr. 163/2013, Art. 1 Z 20, ab 1.10.2013)

(. . .)
Abschnitt XI
Übergangs-, Schluß- und besondere Verfahrensbestimmungen

(. . .)

§ 76b. (. . .)

(10) Auf jene Verfahren betreffend Familienunterhalt, Partnerunterhalt und Wohnkostenbeihilfe, die
vor  dem 1. Juni  2011  bereits  eingeleitet  wurden,  ist  § 34  in  der  bis  zum Ablauf  des  31.  Mai  2011
geltenden Fassung anzuwenden. (BGBl. I Nr. 111/2010 Art. 86 Z 10, ab 1.1.2011)

§ 76c. (. . .)

(23) (Verfassungsbestimmung) Die §§ 5 Abs. 5 und 75b in der Fassung vor BGBl. I Nr. 106/2005
(ZDG-Novelle 2005)  gelten  für  vor  diesem  Zeitpunkt  mit  Bescheid  erlassene  Waffenverbote  weiter.
(BGBl. I Nr. 106/2005, Art. 3 Z 99)

(. . .)
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Bundesgesetz über die Errichtung eines Nationalen Sicherheitsrates
BGBl. I Nr. 122/2001
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. I Nr. 30/2008, 3/20091 und 11/20142

(in Kraft getreten am 17. November  2001)

Errichtung

§ 1. Beim Bundeskanzleramt ist ein Nationaler Sicherheitsrat (im Folgenden kurz Rat) zu errichten.

Gegenstand der Beratungen

§ 2. (1) Der Rat dient der Beratung der Bundesregierung und der einzelnen Bundesminister in allen
grundsätzlichen Angelegenheiten der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

(2) Der Rat ist zu hören:
1. in allen Angelegenheiten der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die nach Ansicht 

eines stimmberechtigten Mitglieds des Rates von grundsätzlicher Bedeutung sind,
2. in Angelegenheiten des Art. 23f Abs. 3 B-VG,
3. in Angelegenheiten des Kapitels VII der Charta der Vereinten Nationen sowie
4. in Angelegenheiten der militärischen Landesverteidigung, die von grundsätzlicher Bedeutung 

sind und über die Zuständigkeit des Bundesministers für Landesverteidigung hinausgehen, und
5. a)vor der Beschlussfassung der Bundesregierung, jedenfalls aber vor der Erstattung eines 

Vorschlages an den Bundespräsidenten auf Verfügung der Heranziehung von Wehrpflichtigen 
zum Einsatzpräsenzdienst oder zum Aufschubpräsenzdienst durch den Bundespräsidenten,

b)vor der Verfügung der Heranziehung von Wehrpflichtigen zum Einsatzpräsenzdienst oder zum 
Aufschubpräsenzdienst oder zu außerordentlichen Übungen durch den Bundesminister für 
Landesverteidigung,

sofern in diesen Fällen nicht Gefahr in Verzug vorliegt.

(3) Dem Rat obliegt es, Empfehlungen für Maßnahmen in Angelegenheiten der Außen-, Sicherheits-
und Verteidigungspolitik zu erteilen.

Mitglieder des Rates

§ 3. (1) Dem Rat gehören an:
1. der Bundeskanzler als Vorsitzender,
2. der Vizekanzler,
3. die Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten, (BGBl. I Nr. 30/2008, 

Art. 2 Z 1, ab 11.1.2008)
4. der Bundesminister für Landesverteidigung,
5. der Bundesminister für Inneres,
6. der Bundesminister für Justiz und
7. Vertreter der im Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen politischen Parteien.

(2) Dem Rat gehören weiters mit beratender Stimme an:
1. ein Beamter der Präsidentschaftskanzlei,
2. ein Vertreter des Vorsitzenden der Landeshauptmännerkonferenz,
3. der Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten,
4. der Chef des Generalstabs, (BGBl. I Nr. 30/2008, Art. 2 Z 2, ab 11.1.2008)
5. der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit und

1 Mit einer am 1. Februar 2009 in Kraft getretenen Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986 (BMG),
BGBl. I  Nr. 3/2009,  wurden  die  „Angelegenheiten  des  Sports“  vom  „Bundeskanzleramt“  in  die
Ressortzuständigkeit  des  „Bundesministeriums  für  Landesverteidigung“  verschoben;  in  formeller
Hinsicht  wurde gleichzeitig das zweitgenannte Ressort in „Bundesministerium für Landesverteidigung
und  Sport“  umbenannt.  Auf  Grund  des  § 17  BMG  gelten  in  einem  solchen  Fall
„Zuständigkeitsvorschriften in besonderen Bundesgesetzen als entsprechend geändert“.

2 Mit einer am 18. Februar 2014 in Kraft getretenen Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986 (BMG),
BGBl. I  Nr. 11/2014,  wurde  das  „Bundesministerium  für  europäische  und  internationale
Angelegenheiten“ in „Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres“ umbenannt. Auf Grund
des § 17 BMG gelten in einem solchen Fall „Zuständigkeitsvorschriften in besonderen Bundesgesetzen
als entsprechend geändert“.
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6. je ein weiterer vom Bundeskanzler, vom Vizekanzler, vom Bundesministerin für europäische und
internationale Angelegenheiten und vom Bundesminister für Landesverteidigung zu 
bestimmender, hiefür fachlich geeigneter Ressortangehöriger. (BGBl. I Nr. 30/2008, Art. 2 Z 3, ab 
11.1.2008)

(3)  Jede  im  Hauptausschuss  des  Nationalrates  vertretene  politische  Partei  hat  jedenfalls  zwei
Vertreter  in  den  Rat  zu  entsenden.  Darüber  hinaus  sind  acht  weitere  Vertreter  der  im  Nationalrat
vertretenen  Parteien  in  den  Rat  zu  entsenden,  die  nach  den  Grundsätzen  des  § 30  des
Geschäftsordnungsgesetzes 1975,  BGBl.  Nr. 410,  in  der  jeweils  geltenden  Fassung,  über  die
Zusammensetzung des Hauptausschusses des Nationalrates auf die Parteien aufzuteilen sind. Wenn nach
der dabei anzuwendenden Berechnung zwei oder mehrere Parteien den gleichen Anspruch auf Vertreter
haben,  entscheidet  die  höhere  Zahl  von  Wählerstimmen  bei  der  letzten  Nationalratswahl.  Diese
Mitglieder des Rates haben dem Nationalrat anzugehören. Je ein Vertreter pro Partei kann dem Bundesrat
angehören, sofern diese Partei im Bundesrat vertreten ist. (BGBl. I Nr. 30/2008, Art. 2 Z 4, ab 11.1.2008)

(4) Für jedes von den politischen Parteien entsendete Mitglied ist ein Ersatzmitglied namhaft zu
machen. Das Ersatzmitglied hat an die Stelle des Mitgliedes zu treten, wenn dieses an der Teilnahme an
einer Sitzung verhindert ist.

(5) Die Vertreter der im Nationalrat vertretenen Parteien gehören dem Rat so lange an, bis von den
im Nationalrat vertretenen Parteien andere Vertreter namhaft gemacht worden sind.

Sitzungen

§ 4. (1) Der Rat ist vom Bundeskanzler einzuberufen.

(2)  Begehren  zwei  stimmberechtigte  Mitglieder  des  Rates  dessen  Einberufung,  so  hat  der
Bundeskanzler eine Sitzung anzuberaumen, die innerhalb von 14 Tagen stattzufinden hat.

(BGBl. I Nr. 30/2008, Art. 2 Z 5, ab 11.1.2008)

Geschäftsführung sowie Vorbereitung von Sitzungen

§ 5. (1)  Die  Geschäftsführung für  den  Rat  obliegt  einem im Bundeskanzleramt  einzurichtenden
Sekretariat. Das Sekretariat hat laufenden Kontakt zu Verbindungspersonen zu halten, die von den in § 3
Abs. 1 genannten Mitgliedern der Bundesregierung namhaft zu machen sind.

(2) Das Sekretariat hat mit den in Abs. 1 genannten Verbindungspersonen außen-, sicherheits- und
verteidigungspolitische Angelegenheiten zu evaluieren und zu beraten sowie die Sitzungen des  Rates
vorzubereiten.

(3)  Auch  außerhalb  von  Sitzungen  des  Rates  können  die  dem  Rat  angehörenden  Vertreter  der
politischen  Parteien  zu  Angelegenheiten,  die  vom Rat  bearbeitet  werden,  beim Sekretariat  die  ihnen
erforderlich erscheinenden Auskünfte einholen. Derartige Auskünfte sind vertraulich.

Beizuziehende Personen

§ 6. (1)  Den  Beratungen  des  Rates  sind  die  jeweils  sachlich  beteiligten  Bundesminister  und
Staatssekretäre beizuziehen.

(2)  Werden  im  Rat  Angelegenheiten  beraten,  die  im  besonderen  Maße  die  Interessen  eines
Bundeslandes berühren, so ist der betreffende Landeshauptmann beizuziehen.

(3)  Zu  den  Beratungen  können  den  Sitzungen  des  Rates  bei  Bedarf  durch  die  im  § 3  Abs. 1
genannten Mitglieder der Bundesregierung sachkundige Personen beigezogen werden.

Vertraulichkeit

§ 7. (1) Die Beratungen des Rates sind vertraulich. Der Rat kann die Vertraulichkeit der Beratungen
oder Teile davon aufheben, soweit er dies nach dem Gegenstand der Beratung für zweckmäßig erachtet.

(2)  Die  stimmberechtigten  Mitglieder  des  Rates  gemäß  § 3  Abs. 1  Z 7  und  die  Mitglieder  mit
beratender  Stimme  gemäß  § 3  Abs. 2  sind  vom  Bundeskanzler  auf  Wahrung  der  Vertraulichkeit  zu
vereidigen.

Quoren

§ 8. Zur Beratung und Beschlussfassung im Rat ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der
stimmberechtigten  Mitglieder  erforderlich.  Beschlüsse  hat  der  Rat  mit  einfacher  Mehrheit  der
abgegebenen Stimmen zu fassen.
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Ehrenamtliche Tätigkeit

§ 9. Die  Mitglieder  des  Rates  sowie  die  allenfalls  beigezogenen  Personen  haben  ihre  Tätigkeit
ehrenamtlich auszuüben.

Geschäftsordnung

§ 10. Die Geschäftsordnung des Rates, in der insbesondere nähere Bestimmungen über die Aufgaben
des Vorsitzenden, über die Zusammensetzung des Sekretariates, über die Vorbereitung und Einberufung
der Sitzungen sowie über die Vorgangsweise bei den Beratungen zu treffen sind, hat die Bundesregierung
durch Verordnung mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates zu erlassen.

Außer-Kraft-Treten

§ 11. Mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes treten folgende Rechtsvorschriften außer Kraft:
1. Das Bundesgesetz über die Errichtung eines Rates für Auswärtige Angelegenheiten, BGBl. 

Nr. 330/1976,
2. die Verordnung der Bundesregierung, mit der die Geschäftsordnung des Rates für Auswärtige 

Angelegenheiten erlassen wird, BGBl. Nr. 573/1976,
3. die Verordnung der Bundesregierung, mit der die Geschäftsordnung des 

Landesverteidigungsrates erlassen wird, BGBl. Nr. 251/1991.

Vollziehung

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundeskanzler im Einvernehmen mit den
beteiligten Bundesministern betraut.
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Verordnung der Bundesregierung, mit der die Geschäftsordnung des
Nationalen Sicherheitsrates erlassen wird
BGBl. II Nr. 98/2002
in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 153/2008
(in Kraft getreten am 1. März 2002)

Auf Grund des § 10 des Bundesgesetzes, mit dem ein Nationaler Sicherheitsrat eingerichtet und das
Wehrgesetz 1990 geändert wird, BGBl. Nr. 122/2001, wird mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates verordnet:

Geschäftsordnung des Nationalen Sicherheitsrates

Einberufung

§ 1. (1) Der Nationale Sicherheitsrat (im Folgenden kurz Rat) ist vom Bundeskanzler einzuberufen. 

(2) Zwei stimmberechtigte Mitglieder des Rates können schriftlich unter Angabe des gewünschten
Beratungsgegenstandes die Einberufung des Rates verlangen. (BGBl. I Nr. 153/2008, Z 1, ab 14.5.2008)

Einladung

§ 2. (1) Die Einladung zu den Sitzungen hat schriftlich oder - soweit möglich - auf elektronischem
Weg und in der Regel eine Woche vor der Sitzung zu erfolgen. Der Einladung sind die Tagesordnung
sowie allfällige Unterlagen anzuschließen.

(2)  Verlangen  zwei  stimmberechtigte  Mitglieder  des  Rates  dessen  Einberufung,  hat  die  Sitzung
binnen 14 Tagen nach Einlangen des diesbezüglichen Ersuchens im Bundeskanzleramt stattzufinden. Die
Einladung hat schriftlich oder - soweit möglich - auf elektronischem Weg und in der Regel eine Woche
vor der Sitzung zu erfolgen. (BGBl. I Nr. 153/2008, Z 2, ab 14.5.2008)

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung zu einer Sitzung ohne Einhaltung der einwöchigen Frist
und  auch  auf  telefonischem  Weg  oder  in  sonst  geeigneter  Weise  sowie  ohne  Bekanntgabe  der
Tagesordnung und der schriftlich eingebrachten Anträge oder Unterlagen erfolgen.

Einzuladende

§ 3. Zu den Sitzungen des Rates sind zu laden:
1. die stimmberechtigten Mitglieder des Rates gemäß § 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 122/2001;
2. die Mitglieder des Rates gemäß § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2001;
3. allenfalls beizuziehende Personen gemäß § 6 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2001.

Ersatzmitglieder

§ 4. (1)  Ist  ein  von  den  im  Hauptausschuss  des  Nationalrates  vertretenen  politischen  Parteien
namhaft  gemachtes  Mitglied  des  Rates  verhindert  an  einer  Sitzung  teilzunehmen,  so  hat  es  seine
Vertretung durch sein Ersatzmitglied zu veranlassen und das Sekretariat des Rates davon in Kenntnis zu
setzen.

(2)  Die  im  Hauptausschuss  des  Nationalrates  vertretenen  politischen  Parteien  können  bei  jeder
Sitzung des Rates je ein Ersatzmitglied als Beobachter beiziehen.

Vorsitz

§ 5. (1) Den Vorsitz im Rat führt der Bundeskanzler. Er eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen, er
erteilt  das  Wort  und  stellt  die  für  die  Beratung  und  Beschlussfassung  erforderliche  Anzahl  von
stimmberechtigten Mitgliedern sowie die gefassten Beschlüsse fest.

(2) Änderungen, Umstellungen und Ergänzungen der mit der Einladung zur Sitzung ausgesandten
Tagesordnung bedürfen eines Beschlusses des Rates.

(3) Der Vorsitzende kann die Sitzung für eine kurze Zeit unterbrechen. Eine Vertagung der Sitzung
bedarf  eines  Beschlusses  es  Rates.  Kann  der  Termin  für  die  Wiederaufnahme der  vertagten  Sitzung
sogleich bestimmt werden, bedarf es keiner gesonderten Einladung zu dieser Sitzung.

Vertraulichkeit

§ 6. (1) Die Beratungen des  Rates sind vertraulich. Der Rat kann jedoch die Vertraulichkeit  der
Beratungen oder von Teilen davon mit Beschluss aufheben, soweit er dies nach dem Gegenstand der
Beratung für zweckmäßig erachtet.
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(2) Der Bundeskanzler hat die stimmberechtigten Mitglieder des Rates gemäß § 3 Abs. 1 Z 7 des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2001 sowie deren Ersatzmitglieder und die Mitglieder mit beratender
Stimme gemäß § 3 Abs. 2 leg. cit. vor ihrem Antritt auf Wahrung der Vertraulichkeit zu vereidigen.

Beratung und Beschlussfassung

§ 7. (1)  Zur Beratung und Beschlussfassung ist  die  Anwesenheit  von mindestens  die  Hälfte  der
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

(2)  Die  Beratungen  zu  jedem  Tagesordnungspunkt  werden  durch  die  Wortmeldung  eines  jener
Mitglieder des Rates eröffnet, auf deren Vorschlag der Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung gesetzt
wurde. (BGBl. I Nr. 153/2008, Z 3, ab 14.5.2008)

Beschlüsse

§ 8. (1) Der Rat erteilt Empfehlungen in der Form von Beschlüssen.

(2) Die Abstimmung im Rat erfolgt auf Veranlassung und unter der Leitung des Vorsitzenden.

(3) Der Rat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Protokoll

§ 9. (1) Über die Beratungen des Rates ist ein Kurzprotokoll  zu führen, in dem der Verlauf der
Beratungen  sowie  die  gefassten  Beschlüsse  und  Beratungsergebnisse  festzuhalten  sind.  Bei  der
Protokollierung von Beschlüssen sind auch allenfalls geäußerte Minderheitsmeinungen aufzunehmen.

(2)  Die  Beratungen  des  Rates  sind  auf  Schallträgern  aufzuzeichnen,  welche  sieben  Jahre  lang
aufzubewahren sind.

(3) Das Kurzprotokoll ist den Mitgliedern des Rates sowie den allenfalls der betreffenden Sitzung
beigezogenen  Personen  gemäß  § 6  Abs. 1  und  2  des  Bundesgesetzes  BGBl.  I  Nr. 122/2001  zu
übermitteln.

(4) Einwendungen gegen das Kurzprotokoll sind bis zum Beginn der nächsten Sitzung zu erheben.

Sekretariat

§ 10. (1) Die Geschäftsführung für den Rat obliegt  einem im Bundeskanzleramt einzurichtenden
Sekretariat.  Dieses  besteht  aus  fachlich  geeigneten  Bediensteten  des  Bundeskanzleramtes  sowie  aus
allenfalls von stimmberechtigten Mitgliedern des Rates gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 bis 6 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 122/2001 namhaft zu machenden, fachlich geeigneten Bediensteten ihrer Bundesministerien.
Diese Bediensteten sind dem Bundeskanzleramt gemäß § 39 BDG 1979 bzw. gemäß § 6a VBG 1948
dienstzuzuteilen.

(2) Das Sekretariat ist von einem vom Bundeskanzler mit dieser Funktion betrauten Bediensteten des
Bundeskanzleramtes zu leiten.

(3)  Das Sekretariat  hat  außen-,  sicherheits-  und verteidigungspolitische Angelegenheiten mit  den
gemäß § 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2001 namhaft gemachten Verbindungspersonen zu
evaluieren und zu beraten sowie die Sitzungen des Rates vorzubereiten.

(4)  Die  dem  Rat  angehörenden  Vertreter  der  politischen  Parteien  können  auch  außerhalb  von
Sitzungen  des  Rates  zu  Angelegenheiten,  die  vom  Rat  bearbeitet  werden,  die  ihnen  erforderlich
erscheinenden Auskünfte beim Sekretariat einholen. Die Auskunftsersuchen sind schriftlich zu stellen.
Das  Sekretariat  hat  diese  Auskünfte  unter  Mitwirkung  der  sachlich  berührten  Bundesministerien  zu
erteilen. Die Vorlage von Aktenstücken oder Akteneinsicht hat dabei nicht zu erfolgen.

(5) Das Bundeskanzleramt hat den für das Sekretariat erforderlichen Sachaufwand zu tragen. Der
Personalaufwand  für  die  gemäß  Abs. 1  dienstzugeteilten  Bediensteten  ist  von  den  zuteilenden
Bundesministerien zu tragen.

Arbeitsausschüsse

§ 11. Der Rat kann zur Beratung bestimmter, genau bezeichneter Angelegenheiten Arbeitsausschüsse
aus dem Kreis seiner Mitglieder einsetzen. Die Beratungsergebnisse dieser Arbeitsausschüsse sind dem
Rat zu berichten.
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Bundesgesetz über Einsatzzulagen
für Bedienstete des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport
(Einsatzzulagengesetz - EZG)

(BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 26 Z 1, ab 30.6.2015)
BGBl. Nr. 423/1992
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 550/1994, 297/1995, BGBl. I Nr. 127/1999, 30/2001, 
87/2002, 119/2002, 130/2003, 3/2009 und 65/2015

Anspruch auf Einsatzzulage

§ 1. (1) Eine Einsatzzulage gebührt Personen, die in einem Dienstverhältnis zum Bundesministerium
für  Landesverteidigung  und  Sport  stehen,  sofern  sie  einer  Organisationseinheit  des  Bundesheeres
zugeordnet  sind  und im Rahmen  eines  Einsatzes  nach  § 2  Abs. 1  lit. a  bis  c  des  Wehrgesetzes 2001
(WG 2001),  BGBl. I  Nr. 146, oder der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes verwendet werden.
(BGBl. I Nr. 30/2001, Art. 1 Z 1, ab 1.4.2001; BGBl. I Nr. 87/2002, Art. 22 Z 1, ab 29.5.2002; BGBl. I
Nr. 65/2015, Art. 26 Z 2, ab 30.6.2015)

(2)  Die  Einsatzzulage  tritt  während  des  Einsatzes  oder  der  unmittelbaren  Vorbereitung  eines
Einsatzes an die Stelle

1. der Nebengebühren nach den §§ 16, 17 bis 18, 19a, 19b und 20 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 
Nr. 54 (bei Vertragsbediensteten in Verbindung mit § 22 Abs. 1 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86),

2. der Ansprüche nach der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, und
3. des Freizeitausgleiches gemäß § 49 BDG 1979, BGBl. Nr. 333 (bei Vertragsbediensteten in 

Verbindung mit § 20 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948).
(BGBl. I Nr. 30/2001, Art. 1 Z 1, ab 1.4.2001)

(3)  Durch  die  Einsatzzulage  werden  bestehende  Ansprüche  auf  monatlich  pauschalierte
Nebengebühren nach den §§ 18, 19a,  19b und 20 des  Gehaltsgesetzes 1956 nicht berührt,  sofern die
jeweils anspruchsbegründende Tätigkeit auch im Einsatz oder bei der unmittelbaren Vorbereitung eines
Einsatzes weiter ausgeübt wird.

(4) entfällt (BGBl. I Nr. 119/2002, Art. 19 Z 1, ab 1.1.2003)

Höhe der Einsatzzulage

§ 2. (1) Die Einsatzzulage beträgt für einen Beamten
1. bei einem Einsatz gemäß § 2 Abs. 1 lit. a WG 2001 das 3fache,
2. bei einem Einsatz gemäß § 2 Abs. 1 lit. b und c WG 2001 das 2fache,

des ihm nach dem Gehaltsgesetz 1956 gebührenden Monatsbezuges mit Ausnahme der Kinderzulage,
höchstens  jedoch  das  Vierfache  des  Referenzbetrages  gemäß  § 3  Abs. 4  des  Gehaltsgesetzes 1956.
(BGBl. I Nr. 87/2002, Art. 22 Z 2, ab 29.5.2002; BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 26 Z 3, ab 30.6.2015)

(2)  Für  einen  Vertragsbediensteten  gilt  Abs. 1  mit  der  Maßgabe,  dass  an  die  Stelle  des
Monatsbezuges  das  Monatsentgelt  zuzüglich  allfälliger  Zulagen  nach  § 8a  des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 tritt.

(BGBl. I Nr. 30/2001, Art. 1 Z 2, ab 1.4.2001)

Gefahrenzuschlag

§ 2a. (1)  Ein  Gefahrenzuschlag  gebührt  im  Falle  eines  Einsatzes  nach  § 2  Abs. 1  lit. b  und  c
WG 2001,  wenn  auf  Grund  der  für  den  jeweiligen  Einsatzzweck  typischen  Umstände  eine
außergewöhnliche Gefährdung für Leib und Leben der im Einsatz verwendeten Personen zu erwarten ist.
(BGBl. I Nr. 87/2002, Art. 22 Z 2, ab 29.5.2002)

(2)  Der  Gefahrenzuschlag  beträgt  40%  des  Referenzbetrages  gemäß  § 3  Abs. 4  des
Gehaltsgesetzes 1956. (BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 26 Z 4, ab 30.6.2015)

(BGBl. I Nr. 30/2001, Art. 1 Z 3, ab 1.4.2001)

Vorbereitung eines Einsatzes

§ 3. (1) Für die Zeit der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes gebührt die Einsatzzulage im
halben Ausmaß.
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(2) Als Beginn der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes gilt die Alarmierung zur sofortigen
Herstellung der Bereitschaft der Truppe zum Einsatz.

Auszahlung

§ 4. (1)  Geldleistungen  nach  diesem  Bundesgesetz  sind  monatlich  im  Nachhinein  auszuzahlen.
(BGBl. I Nr. 30/2001, Art. 1 Z 4, ab 1.4.2001)

(2)  Auszahlungsbeträge  oder  einzelne  Bestandteile  der  Bezüge sind nötigenfalls  auf  ganze  Cent
kaufmännisch zu runden. (BGBl. I Nr. 130/2003, Art. 20 Z 1, ab 1.1.2005)

Beginn und Enden des Anspruches

§ 5. (1) Der Anspruch auf die Einsatzzulage entsteht mit dem Tag der Verfügung des Einsatzes und
besteht für die Dauer des Einsatzes.

(2)  Der  Anspruch  auf  den  Gefahrenzuschlag  besteht  nur  für  die  Dauer  der  außergewöhnlichen
Gefährdung gemäß § 2a Abs. 1. (BGBl. I Nr. 30/2001, Art. 1 Z 5, ab 1.4.2001)

(3) Sind die Voraussetzungen für den Anspruch auf die Einsatzzulage oder den Gefahrenzuschlag
nicht für den Zeitraum eines vollen Kalendermonats gegeben, so ist für jeden Kalendertag, an dem kein
Anspruch besteht, der verhältnismäßige Teil des Monatsbetrages abzuziehen. (BGBl. I Nr. 30/2001, Art. 1
Z 5, ab 1.4.2001; BGBl. I Nr. 130/2003, Art. 20 Z 2, ab 1.1.2005)

Sachleistungen

§ 6. Die Bediensteten haben im Einsatz und bei  der  unmittelbaren  Vorbereitung eines  Einsatzes
Anspruch auf unentgeltliche Verpflegung.

Verweisungen auf andere Bundesgesetze

§ 7. Soweit in den §§ 1 bis 6 auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der jeweils
geltenden Fassung anzuwenden.

Verjährung

§ 7a. (1) Der Anspruch auf Leistungen verjährt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren geltend 
gemacht wird, nachdem die anspruchsbegründende Leistung erbracht worden oder der 
anspruchsbegründende Tatbestand entstanden ist.

(2) Das Recht auf Rückforderung zu Unrecht entrichteter Leistungen verjährt nach drei Jahren ab 
ihrer Entrichtung.

(3) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, kann nicht zurückgefordert werden.

(4) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die Hemmung und Unterbrechung der 
Verjährung sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Geltendmachung eines Anspruches im 
Verwaltungsverfahren einer Klage gleichzuhalten ist.

(BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 26 Z 5, ab 30.6.2015)

Übergangsbestimmung

§ 8. (1) Auf Personen, deren Einsatz oder deren unmittelbare Vorbereitung eines Einsatzes vor dem
1. April 2001 begonnen hat, ist bis zum Ablauf dieses Einsatzes das Einsatzzulagengesetz in der bis zum
Ablauf des 31. März 2001 geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Einsätze, die nach dem Ablauf des 31. März 2001 verlängert werden, gelten mit dem Tag als
abgelaufen, an dem der Einsatz ohne diese Verlängerung abgelaufen wäre.

(BGBl. I Nr. 30/2001, Art. 1 Z 6, ab 1.4.2001)

Inkrafttreten

§ 9. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft.

(2) § 1 Abs. 1 und 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 550/1994 und die Aufhebung
des  § 8  durch  das  Bundesgesetz  BGBl.  Nr. 550/1994  treten  mit  1. Jänner  1995  in  Kraft.  (BGBl.
Nr. 550/1994, Art. XII Z 4)

(3) § 2 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 tritt mit 1. Mai 1995 in
Kraft. (BGBl. Nr. 297/1995, Art. XIV Z 2)

(4) § 4 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 tritt mit 1. Jänner 2002 in
Kraft. (BGBl. I Nr. 127/1999, Art. X Z 2)
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(5)  § 1  Abs. 1  und  2,  § 2,  § 2a  samt  Überschrift,  § 4  Abs. 1,  § 5  Abs. 2  und  3  und  § 8  samt
Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2001 treten mit 1. April 2001 in Kraft.
(BGBl. I Nr. 30/2001, Art. 1 Z 7)

(6) Die Aufhebung des § 1 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2002 in Kraft. (BGBl. I Nr. 119/2002, Art. 19 Z 2)

(7)  § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes  BGBl. I  Nr. 130/2003 tritt  mit
1. Jänner 2005 in Kraft. (BGBl. I Nr. 130/2003, Art. 20 Z 3)

(8) Der Langtitel, § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 2a Abs. 2, § 7a samt Überschrift und § 10, jeweils in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015, treten mit 30. Juni 2015 in Kraft. (BGBl. I Nr. 65/2015,
Art. 26 Z 6)

Vollziehung

§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin oder der Bundesminister
für Landesverteidigung und Sport betraut.

(BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 26 Z 7, ab 30.6.2015)
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Militärberufsförderungsgesetz 2004
(MilBFG 2004)
BGBl. I Nr. 130/2003
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. I Nr. 3/2009, 153/2009, 210/2013
und 65/2015

Inhaltsverzeichnis

§ 1. Allgemeines
§ 2. Berufsförderung während des Dienstverhältnisses
§ 3. Berufsförderung nach Beendigung des Dienstverhältnisses
§ 4. Zuständigkeiten
§ 5. Kostentragung
§ 6. Geldleistungen
§ 7. Übergenüsse
§ 8. Verhinderung
§ 9. Sozialversicherung der Anspruchberechtigten
§ 10. Ansprüche nach dem Überbrückungshilfengesetz
§ 11. Mitwirkung der Bundesrechenzentrum GmbH
§ 12. Gebührenfreiheit
§ 13. Verweisungen
§ 14. In- und Außer-Kraft-Treten
§ 15. Übergangsbestimmungen
§ 16. Vollziehung

Allgemeines

§ 1. (1) Als Berufsförderung nach diesem Gesetz gelten alle Maßnahmen, die geeignet sind, die 
Wiedereingliederung der Militärpersonen auf Zeit in das zivile Erwerbsleben nach dem Ausscheiden aus 
dem Dienstverhältnis zu gewährleisten. Als Berufsförderung kommen die fachliche Ausbildung, 
Fortbildung oder Umschulung in öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtungen sowie Betrieben im 
Inland oder, sofern eine entsprechende Berufsförderung im Inland nicht möglich ist, im Ausland in 
Betracht.

(2) Dieses Gesetz ist auch auf Personen mit einem befristeten Dienstvertrag, die sich gemäß § 25 
Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2002, zu einer Auslandseinsatzbereitschaft 
verpflichten, anzuwenden.

Berufsförderung während des Dienstverhältnisses

§ 2. (1) Auf Antrag ist der Militärperson auf Zeit während des Dienstverhältnisses eine 
Berufsförderung mit Bescheid zu bewilligen. Die Bewilligung ist zu erteilen, sofern gegen die 
Berufsförderungsmaßnahme kein Einwand wegen

1. mangelnder Fähigkeiten oder
2. mangelnder Verwendungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt

besteht.

(2) Die Militärperson auf Zeit hat sich nach Aufforderung der Behörde nachweislich einer 
Berufsberatung durch die Organe des Arbeitsmarktservice zu unterziehen.

(3) Die Berufsförderung während des Dienstverhältnisses hat ausschließlich in der dienstfreien Zeit 
zu erfolgen. Der Anspruch auf Berufsförderung begründet keinen Anspruch auf dienstliche 
Begünstigungen.

(4) Die Militärperson auf Zeit hat der zuständigen Behörde den erfolgreichen Abschluss der 
Berufsförderungsmaßnahme nachzuweisen.

Berufsförderung nach Beendigung des Dienstverhältnisses

§ 3. (1) Auf Antrag ist der ehemaligen Militärperson auf Zeit nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses eine Berufsförderung unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 zu bewilligen. § 2 
Abs. 2 gilt sinngemäß.

(2) Die Dauer der Berufsförderung gemäß Abs. 1 beträgt mit der Vollendung des dritten Dienstjahres
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zwölf Monate, wobei mindestens ein Dienstjahr außerhalb einer Grundausbildung vorliegen muss. Für 
jedes weitere vollendete Dienstjahr erhöht sich die Dauer um weitere vier Monate. Die Absolvierung der 
Berufsförderung kann um zwölf Monate erstreckt werden. (BGBl. I Nr. 153/2009, Art. 20 Z 1, ab 
1.1.2010; BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 27 Z 1, ab 30.6.2015)

(3) Eine vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses gemäß § 151 Abs. 4 Z 2 und 3 des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979, oder gemäß § 32 Abs. 2 
Z 1 und 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 – VBG, BGBl. Nr. 86/1948, sowie gemäß § 53 des 
Heeresdisziplinargesetzes 2014 – HDG 2014, BGBl. I Nr. 2/2014 (WV), zieht den Verlust des Anspruches
auf Berufsförderung nach sich. (BGBl. I Nr. 210/2013, Art. 16 Z 1, ab 28.12.2013; BGBl. I Nr. 65/2015, 
Art. 27 Z 2, ab 18.6.2015)

(4) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses gemäß § 151 Abs. 4 Z 1 und 4 BDG 1979 besteht auch 
vor Vollendung des dritten Dienstjahres ein Anspruch auf Berufsförderung im Ausmaß von zwölf 
Monaten.

(5) Die ehemalige Militärperson auf Zeit hat der zuständigen Behörde den angemessenen Fortschritt 
der Absolvierung der Berufsförderungsmaßnahme nachzuweisen. Dieser Nachweis hat innerhalb von 
zwei Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres zu erfolgen. Wird ein solcher Nachweis nicht 
erbracht, tritt der Bescheid gemäß Abs. 1 mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Nachweisfrist endet,
außer Kraft.

Zuständigkeit

§ 4. (1) Die Zuständigkeit zur Erlassung von Bescheiden nach diesem Bundesgesetz obliegt, sofern 
nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, dem örtlich zuständigen Militärkommando. (BGBl. I 
Nr. 210/2013, Art. 16 Z 2, ab 1.1.2014)

(2) Für Angelegenheiten der Berufsförderung gemäß § 2 ist das Militärkommando des jeweiligen 
Dienstortes der Militärperson auf Zeit und für Angelegenheiten gemäß § 3 das Militärkommando des 
jeweiligen Hauptwohnsitzes der ehemaligen Militärperson auf Zeit örtlich zuständig.

(3) Die in Abs. 1 angeführten Behörden sowie das Heerespersonalamt dürfen die für die Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes erforderlichen Daten verarbeiten.

Kostentragung

§ 5. (1) Der Bund trägt die notwendigen Kosten der Berufsförderung. Diese dürfen insgesamt das 
14fache des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 – GehG, BGBl. Nr. 54/1956, 
nicht übersteigen. (BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 27 Z 3, ab 30.6.2015)

(2) Kann die Militärperson auf Zeit den erfolgreichen Abschluss gemäß § 2 Abs. 4 nicht nachweisen,
besteht kein Anspruch auf Kostenersatz.

(3) Kann die ehemalige Militärperson auf Zeit den angemessenen Fortschritt gemäß § 3 Abs. 5 nicht 
nachweisen, endet der Anspruch auf Kostenersatz.

(4) Wird eine Berufsförderungsmaßnahme gemäß § 2 erst nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
im Rahmen einer Berufsförderung gemäß § 3 erfolgreich abgeschlossen, besteht Anspruch auf 
Kostenersatz gemäß Abs. 1.

Geldleistungen

§ 6. (1) Der ehemaligen Militärperson auf Zeit gebührt zur Deckung ihres Lebensunterhaltes für die 
Dauer der Inanspruchnahme der Berufsförderung gemäß § 3 eine monatlich im Nachhinein 
auszuzahlende Beihilfe in der Höhe von 75% seines letzten Monatsbezuges als Militärperson auf Zeit.

(2) Wenn die Ausbildungsstätte mehr als 50 km vom Hauptwohnsitz entfernt ist und die ehemalige 
Militärperson auf Zeit

1. diese Strecke während der Berufsförderung regelmäßig zurücklegt oder
2. für die Dauer der Berufsförderung am Ort der Ausbildungsstätte wohnt,

gebührt neben der Beihilfe gemäß Abs. 1 zusätzlich ein monatlich im nachhinein auszuzahlender 
Zuschuss in Höhe von 20% des letzten Monatsbezuges als Militärperson auf Zeit.

(3) Gebühren die monatlichen Geldleistungen gemäß Abs. 1 und 2 nur für einen Teil des Monats  
oder ändert sich im Lauf des Monats die Höhe dieser Geldleistungen, so entfällt auf jeden Kalendertag 
der verhältnismäßige Teil der entsprechenden monatlichen Geldleistung.
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(4) Die Geldleistungen gemäß Abs. 1 und 2 erhöhen sich in dem Ausmaß, in dem sich die 
Monatsbezüge vergleichbarer Beamter erhöhen.

(5) Wird eine Berufsförderung gemäß § 3 im Rahmen eines entgeltlichen Dienstverhältnisses 
durchgeführt, erlischt der Anspruch gemäß Abs. 1 und 2. Unter entgeltlichen Dienstverhältnissen sind 
jene zu verstehen, die Einkünfte über der Geringfügigkeitsgrenze des § 5 Abs. 2 ASVG, BGBl. 
Nr. 189/1955, erzielen.

Übergenüsse

§ 7. (1) Zu Unrecht empfangene Beträge (Übergenüsse) sind, soweit sie nicht im guten Glauben 
empfangen worden sind, dem Bund zu ersetzen.

(2) Bei der Hereinbringung von Übergenüssen ist § 55 des Heeresgebührengesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 31, betreffend die Übergenüsse anzuwenden.

Verhinderung

§ 8. (1) Ist der Anspruchsberechtigte nicht in der Lage die Berufsförderung in Anspruch zu nehmen, 
hat er dies dem Militärkommando unverzüglich zu melden. Die Dauer der Berufsförderung sowie die 
Rahmenfrist (§ 3 Abs. 2) verlängern sich um die Dauer der Verhinderung während

1. einer mehr als 24 Kalendertage ununterbrochen dauernden Krankheit um die diese Kalendertage 
übersteigende Dauer der Krankheit, jedoch höchstens um zwölf Monate,

2. eines Beschäftigungsverbotes gemäß §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl.
Nr. 221,

3. der Betreuung eines Kindes in der Dauer einer Karenz gemäß MSchG oder Väter-Karenzgesetz, 
BGBl. Nr. 651/1989,

4. der Leistung eines Präsenzdienstes als Milizübung, als Einsatzpräsenzdienst, als außerordentliche
Übung, als Aufschubpräsenzdienst oder als Auslandseinsatzpräsenzdienst gemäß § 19 des 
Wehrgesetzes 2001 – WG 2001, BGBl. I Nr. 146/2001.

(BGBl. I Nr. 210/2013, Art. 16 Z 3, ab 28.12.2013)

(2) Ist der Anspruchsberechtigte gemäß Abs. 1 nicht in der Lage, die Berufsförderung in Anspruch zu
nehmen, ist die Geldleistung gemäß § 6 einzustellen. Im Fall des Abs. 1 Z 1 erfolgt die Einstellung mit 
Beginn des 25. Kalendertages.

Sozialversicherung der Anspruchsberechtigten

§ 9. (1) Personen, die eine Beihilfe gemäß § 6 Abs. 1 beziehen, sind in der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung nach dem ASVG pflichtversichert.

(2) Der Beitrag zur Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung für nach Abs. 1 Versicherte ist mit 
dem Hundertsatz der allgemeinen Beitragsgrundlage zu bemessen, wie er jeweils für Dienstnehmer 
festgesetzt ist, die der Pensionsversicherung der Angestellten zugehören.

(3) Als allgemeine Beitragsgrundlage für nach Abs. 1 Versicherte ist die Beihilfe gemäß § 6 Abs. 1 
heranzuziehen.

(4) Der Dienstgeberbeitrag ist vom Bund, der Dienstnehmerbeitrag vom Anspruchsberechtigten zu 
tragen.

(5) Meldungen, die nach den Bestimmungen der gesetzlichen Krankenversicherung dem Dienstgeber
obliegen, hat das Heerespersonalamt vorzunehmen.

Ansprüche nach dem Überbrückungshilfengesetz

§ 10. (1) Während des Bezuges einer Geldleistung gemäß § 6 ruhen allfällige Ansprüche gemäß 
Überbrückungshilfengesetz (ÜHG), BGBl. Nr. 174/1963.

(2) Im Falle des § 8 Abs. 2 leben allfällige Ansprüche nach dem ÜHG wieder auf.

Mitwirkung der Bundesrechenzentrum GmbH

§ 11. Bei der Berechnung und Zahlbarstellung der Geldleistungen und der 
Sozialversicherungsbeiträge nach diesem Bundesgesetz hat die Bundesrechenzentrum GmbH unter 
Anwendung des § 2 Abs. 3 Z 2 des Bundesgesetzes über die Bundesrechenzentrum GmbH, BGBl. 
Nr. 757/1996, mitzuwirken.
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Gebührenfreiheit

§ 12. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlassten Schriften und Amtshandlungen sind 
von der Entrichtung bundesgesetzlich geregelter Abgaben befreit.

Verweisungen

§ 13. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Verjährung

§ 13a. (1) Der Anspruch auf Leistungen verjährt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren geltend 
gemacht wird, nachdem die anspruchsbegründende Leistung erbracht worden oder der 
anspruchsbegründende Tatbestand entstanden ist.

(2) Das Recht auf Rückforderung zu Unrecht entrichteter Leistungen verjährt nach drei Jahren ab 
ihrer Entrichtung.

(3) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, kann nicht zurückgefordert werden.

(4) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die Hemmung und Unterbrechung der 
Verjährung sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Geltendmachung eines Anspruches im 
Verwaltungsverfahren einer Klage gleichzuhalten ist.

(BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 27 Z 4, ab 30.6.2015)

In- und Außer-Kraft-Treten

§ 14. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft. Mit dem In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes tritt das Militärberufsförderungsgesetz (MilBFG), BGBl. Nr. 524/1994, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 127/1999, außer Kraft. (BGBl. I Nr. 153/2009, Art. 20 Z 2)

(2) § 3 Abs. 2 1. Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 tritt mit 1. Jänner 
2010 in Kraft. (BGBl. I Nr. 153/2009, Art. 20 Z 2)

(3) § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013 tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
(BGBl. I Nr. 210/2013, Art. 16 Z 4)

(4) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 2 zweiter Satz, § 5 Abs. 1 zweiter Satz, § 13a samt Überschrift und § 16 Z 4 mit 

30. Juni 2015,
2. § 3 Abs. 3 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 27 Z 5)

Übergangsbestimmungen

§ 15. Auf Berufsförderungen, die vor dem 1. Jänner 2004 genehmigt oder begonnen wurden, ist das 
MilBFG in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Vollziehung

§ 16. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich des § 2 Abs. 2, des § 9 Abs. 1 bis 3 und des § 10 der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit,
2. hinsichtlich des § 11 der Bundesminister für Finanzen,
3. hinsichtlich des § 12,

a) soweit sich dieser auf Stempel- und Rechtsgebühren sowie auf Bundesverwaltungsabgaben 
bezieht, der Bundesminister für Finanzen,

b) soweit sich dieser auf Gerichts- und Justizverwaltungsabgaben bezieht, der Bundesminister für
Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,

4. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport. (BGBl. I Nr. 65/2015, Art. 27 Z 6, ab 30.6.2015)
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Bundesgesetz über die Zahl,
den Wirkungsbereich und die Einrichtung der Bundesministerien
(Bundesministeriengesetz 1986 – BMG)
(herausgegeben am 20.2.1986; in Kraft seit 21.2.1986)
(Auszug)

Abschnitt I
Zahl der Bundesministerien

§ 1. (1) Bundesministerien im Sinne des Art. 77 B-VG sind:
1. das Bundeskanzleramt,
2. das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres,
3. das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,
4. das Bundesministerium für Bildung,
5. das Bundesministerium für Familien und Jugend,
6. das Bundesministerium für Finanzen,
7. das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen,
8. das Bundesministerium für Inneres,
9. das Bundesministerium für Justiz,

10. das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport,
11. das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
12. das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie,
13. das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.

(BGBl. I Nr. 11/2014, Z 1, ab 18.2.2014; BGBl. I Nr. 49/2016, Z 1, ab 2.7.2016)

(2) Soweit der Bundespräsident mit Entschließung gemäß Art. 77 Abs. 3 B-VG die sachliche Leitung
bestimmter, zum Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes gehörender Angelegenheiten einem eigenen
Bundesminister überträgt,  führt  dieser einen auf die ihm übertragenen Angelegenheiten hinweisenden
Titel. (BGBl. Nr. 78/1987, Art. I Z 1, ab 1.4.1987)

(. . .)

§ 3. (1) Die Bundesministerien haben im Rahmen ihres Wirkungsbereiches (§ 2)
1. an der Besorgung der Geschäfte anderer Organe des Bundes und der Länder mitzuwirken, soweit 

dies gesetzlich vorgesehen ist;
2. die Bundesregierung bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu unterstützen; sie haben insbesondere 

Vorlagen der Bundesregierung an den Nationalrat, Verordnungen und Kundmachungen der 
Bundesregierung sowie sonstige Beschlüsse der Bundesregierung, die Angelegenheiten des 
Wirkungsbereiches des betreffenden Bundesministeriums zum Gegenstand haben, vorzubereiten 
und die Beschlüsse der Bundesregierung innerhalb ihres Wirkungsbereiches durchzuführen;

3. alle Fragen wahrzunehmen und zusammenfassend zu prüfen, denen vom Standpunkt der 
Koordinierung der vorausschauenden Planung der ihnen übertragenen Sachgebiete oder vom 
Standpunkt der wirtschaftlichen und zweckmäßigen Einrichtung und Arbeitsweise der 
Vollziehung im Bereich des Bundes grundsätzlich Bedeutung zukommt; sie haben hiebei auf alle 
Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen, die seitens des Bundes für den Bereich der ihnen 
zugewiesenen Sachgebiete vom rechts-, verwaltungs- und wirtschaftspolitischen Standpunkt von 
Bedeutung sind; sie haben die Ergebnisse dieser Prüfung für die Bundesregierung und für die 
Bundesminister bereitzustellen und bei Besorgung der ihnen obliegenden Geschäfte der obersten 
Bundesverwaltung entsprechend zu verwerten;

4. alle Interessen wahrzunehmen, die im Zusammenhang mit den von ihnen zu besorgenden 
Geschäften der obersten Bundesverwaltung hinsichtlich der Besorgung der den Ländern 
verfassungsmäßig übertragenen Sachgebiete von Bedeutung sind, sowie auf die wechselseitige 
Koordinierung der Vollziehung des Bundes und der Länder Bedacht zu nehmen;

5. entfällt (BGBl. Nr. 287/1987, ab 1.1.1988)

(2)  Sofern  dies  im  Interesse  der  Zweckmäßigkeit,  Raschheit,  Einfachheit  und  Kostenersparnis
gelegen  ist,  kann  die  Bundesregierung  zu  den  ihr  nach  den  bestehenden  gesetzlichen  Vorschriften
obliegenden Akten der Vollziehung, sofern ihr diese nicht durch Bundesverfassungsgesetz vorbehalten
sind, auch den zuständigen Bundesminister ermächtigen.

§ 3a. Die  Bundesminister  haben  in  geeigneter  Weise  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  die  ihren
Bundesministerien  nachgeordneten  Verwaltungsbehörden,  Ämter  und  Einrichtungen  des  Bundes  so
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strukturiert sind, dass sie den Grundsätzen der Wirkungsorientierung, Effizienz und Transparenz gemäß
Art. 51 Abs. 8 B-VG dienen.

(BGBl. I Nr. 3/2009, Z 1a, ab 1.1.2013)

§ 4. (1)  Die  Bundesminister  haben  in  geeigneter  Weise,  erforderlichenfalls  durch  unmittelbare
Einschau, dafür Sorge zu tragen, daß die ihren Bundesministerien nachgeordneten Verwaltungsbehörden,
Ämter und Einrichtungen des Bundes ihre Geschäfte in gesetzmäßiger, zweckmäßiger, wirtschaftlicher
und sparsamer Weise besorgen und die bei  diesen Dienststellen und sonstigen Organen beschäftigten
Bediensteten sachgerecht verwendet werden (Dienstaufsicht).

(2) Die Bundesminister haben Mißstände, die sie in Ausübung der Dienstaufsicht feststellen, mit den
ihnen gesetzlich zu Gebote stehenden Mitteln unverzüglich abzustellen.

(3)  Die Bundesminister  haben weiters  in  geeigneter  Weise dafür  Sorge zu tragen,  daß die ihren
Bundesministerien  nachgeordneten  Verwaltungsbehörden,  Ämter  und  Einrichtungen  des  Bundes
innerhalb ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit Auskünfte erteilen, soweit eine Verpflichtung zur
Amtsverschwiegenheit dem nicht entgegensteht.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf Behörden der mittelbaren Bundesverwaltung nicht anzuwenden.

(. . .)

Abschnitt III
Einrichtung der Bundesministerien

1. Geschäftseinteilung

§ 7. (1) Die Bundesministerien gliedern sich in Sektionen, diese wieder in Abteilungen. Alle zum
Wirkungsbereich  eines  Bundesministeriums gehörenden  Geschäfte  sind  unter  Bedachtnahme auf  ihre
Bedeutung  und  ihren  Umfang  nach  Gegenstand  und  sachlichem  Zusammenhang  auf  die  einzelnen
Sektionen und Abteilungen aufzuteilen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, daß zur Besorgung von
Geschäften, die sachlich eine Einheit darstellen, stets nur eine einzige Sektion und eine einzige Abteilung
führend zuständig sind.  Geschäfte,  die  regelmäßig nur in  einem geringen Umfang anfallen,  sind mit
sachverwandten  Aufgaben  zusammenzufassen  und  einer  Abteilung  zur  gemeinsamen  Besorgung
zuzuweisen.

(2) Mehrere Abteilungen können zu einer Gruppe zusammengefaßt werden, wenn dies im Interesse
des besseren Zusammenwirkens notwendig ist. Eine Abteilung kann in Referate untergliedert werden.

(3)  Unbeschadet  der  Abs. 1  und  2  können  zur  zusammenfassenden  Behandlung  aller  zum
Wirkungsbereich des Bundesministeriums gehörenden Geschäfte, insbesondere von Geschäften, die den
Wirkungsbereich zweier oder mehrerer Sektionen berühren, sowie zur Beratung und Unterstützung des
Bundesministers  bei  den  ihm  obliegenden  Entscheidungen  auf  dem  Gebiet  der  allgemeinen
Regierungspolitik sonstige organisatorische Einrichtungen, auch in Form von Gruppen oder Abteilungen,
geschaffen werden. (BGBl. I Nr. 87/2001, Art. 21 Z 1, ab 1.8.2001)

(4)  Die Abs. 1 und 2 stehen auch der  Schaffung von Einrichtungen nicht  entgegen,  die für  den
Bereich  eines  ganzen  Bundesministeriums  oder  eines  Teiles  eines  solchen  zur  inneren  Revision  der
Verwaltung  und  zur  Sicherstellung  einer  gesetzmäßigen  Vollziehung  sowie  einer  sparsamen  und
zweckmäßigen Gebarung geschaffen werden.

(. . .)

(10) Der Bundesminister für Landesverteidigung kann für den Bereich seines Bundesministeriums
insoweit  Ausnahmen von den  Abs. 1  bis  4  verfügen,  als  dies  zur  wirkungsvollen Erfüllung der  dem
Bundesheer obliegenden Aufgaben notwendig ist.

(. . .)

Abschnitt VI
Schlußbestimmungen

(. . .)

§ 17. Wenn auf Grund von Änderungen dieses Bundesgesetzes Änderungen im Wirkungsbereich der
Bundesministerien vorgesehen sind, so gelten Zuständigkeitsvorschriften in besonderen Bundesgesetzen
als entsprechend geändert. (BGBl. I Nr. 33/2013, Art. 13 Z 1, ab 1.3.2013)
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(. . .)

TEIL 2 der Anlage zu § 2

(. . .)
J. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

(BGBl. I Nr. 3/2009, Z 10, ab 1.2.2009; BGBl. I Nr. 11/2014, Z 14, ab 18.2.2014)

1. Militärische Angelegenheiten. (BGBl. I Nr. 3/2009, Z 11, ab 1.2.2009)

Dazu gehören insbesondere auch:

Angelegenheiten der Besorgung der verfassungsgesetzlich festgelegten Aufgaben des Bundesheeres.

Angelegenheiten der operativen und taktischen Führung des Bundesheeres.

Angelegenheiten der Militärluftfahrt.

Angelegenheiten  der  Bewaffnung  und  Ausrüstung  des  Bundesheeres  sowie  der  personellen  und
materiellen Ergänzung des Bundesheeres.

Angelegenheiten des militärischen Waffen-, Schieß- und Munitionswesens.

Angelegenheiten der Wehrtechnik einschließlich der militär-technischen Forschung und Erprobung.

Angelegenheiten der militärischen Sperrgebiete. (BGBl. I Nr. 6/2007, Z 15, ab 23.2.2007)

Angelegenheiten des Schutzes der Gesundheit der Angehörigen des Bundesheeres einschließlich der
militärischen Krankenanstalten und der militärischen Arzneimittelversorgung.

Angelegenheiten des militärischen Attachédienstes.

Angelegenheiten  der  Errichtung,  Instandhaltung  und  Verwaltung  aller  Bauten,  Anlagen  und
Liegenschaften des Bundes, die dem Bundesministerium, der Heeresverwaltung oder dem Bundesheer
dienen,  einschließlich  des  Heeresgeschichtlichen  Museums.  (BGBl. I  Nr. 16/2000,  Art. 1  Z 21,  ab
1.4.2000)

Angelegenheiten der Schiffahrt, des Kraftfahrwesens, des Fernmelde- und des Vermessungswesens im
militärischen Bereich.

Führung  des  Heeresgeschichtlichen  Museums  (Militärhistorisches  Institut).  (BGBl.  Nr. 201/1996,
Art. 91 Z 9, ab 1.5.1996)

Angelegenheiten  der  militärischen  Stiftungen  und  Fonds.  (BGBl.  Nr. 201/1996,  Art. 91  Z 9,  ab
1.5.1996 

Angelegenheiten  der  Heeresforstverwaltung  Allentsteig.  (BGBl.  Nr. 201/1996,  Art. 91  Z 9,  ab
1.5.1996)

Angelegenheiten  der  Verwaltung  der  Anteilsrechte  des  Bundes  an  der  SIVBEG  -  Strategische
Immobilien  Verwertungs-,  Beratungs-  und  Entwicklungsgesellschaft m. b. H.,  solange  der  Bund
Gesellschafter ist, sowie die Aufsicht  über diese Gesellschaft.  (BGBl. I Nr. 92/2005, Art. 2 Z 1, ab
1.8.2005)

Angelegenheiten der Europäischen Verteidigungsagentur. (BGBl. I Nr. 6/2007, Z 15, ab 23.2.2007)

2. Angelegenheiten des Sports. (BGBl. I Nr. 3/2009, Z 11, ab 1.2.2009)

(. . .)


